
Abfallsatzung 2025
Abfallsatzung des Kommunalbetriebs Krefeld AöR (AbfS) vom 18. Dezember 2025
(Krefelder Amtsblatt Nr. 52/25 vom 23. Dezember 2025, S. 649 bis 718)

Aufgrund der
•	 §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) in der 
jeweils geltenden Fassung,

•	 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 2012, 
S. 212 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 56), in der jeweils geltenden Fassung;

•	 des § 7 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 18. April 2017 (BGBl. I 2017, 
S. 896 ff.), zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBI. 
I S. 700), in der jeweils geltenden Fassung;

•	 des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I 015, S. 1739 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240), in der jeweils geltenden Fassung;

•	 des Batteriegesetzes (BattG) vom 25. Juni 2009 (BGBl. I 2009, S. 1582, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. November 2020 (BGBl. I S. 2280), 
in der jeweils geltenden Fassung;

•	 des Verpackungsgesetzes (VerpackG – Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung 
der haushaltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen Abfällen vom 5. Juli 
2017 BGBl. I 2017, S. 2234 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294), in der jeweils geltenden Fassung;

•	 der §§ 5 und 9 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein 
Westfalen (LKrWG NRW) vom 1. Februar 2022 (GV NRW 2022, S. 136 ff.), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (GV. NRW. S. 443), 
in der jeweils geltenden Fassung;

•	 des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19. Februar 1987 (OWiG- 
BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234) in der jeweils gültigen Fassung, in der jeweils 
geltenden Fassung;

•	 sowie der §§ 2 und 6 der Satzung der Stadt Krefeld für das Kommunal- 
unternehmen „Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt des öffentlichen Rechts“ 
vom 12. Dezember 2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 28. März 2023, 
in der jeweils geltenden Fassung,

hat der Verwaltungsrat des Kommunalbetriebes Krefeld AöR am 18. Dezember 2025 
folgende Satzung beschlossen:

Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist verallgemeinernd in der Satzung die Form 
der männlichen Anrede gewählt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die 
gewählte Ausdrucksform auf alle Geschlechter bezieht. Ebenfalls wird zur Verbesserung 
der Lesbarkeit der Kommunalbetrieb Krefeld Anstalt des öffentlichen Rechts mit „KBK“ 
abgekürzt.
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§ 1	 Aufgabe und Umfang

(1)	 Der KBK betreibt die ihm durch Satzung übertragene Aufgabe der Abfallentsor-
gung in seinem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung als öffent-
liche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird als „kommunale Abfallent-
sorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche und wirtschaftliche 
Einheit. Sie kann sich zur Erfüllung von Aufgaben ganz oder teilweise Dritter 
bedienen (§ 22 KrWG).

(2)	 Abfälle im Sinne dieser Satzung sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr 
Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Abfälle zur Verwertung 
sind Abfälle, die verwertet werden; Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Ab-
fälle zur Beseitigung (§ 3 KrWG).
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(3)	 Erzeuger und Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen sind verpflich-
tet, diese dem KBK zu überlassen, soweit sie selbst nicht zu einer Verwertung 
in der Lage sind. Satz 1 gilt auch für Erzeuger und Besitzer von Abfällen zur 
Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, soweit sie diese nicht in eigenen 
Anlagen beseitigen, es sei denn, überwiegend öffentliche Interessen erfordern 
eine Überlassung.

(4)	 Zur Erfüllung ihrer Pflichten nach § 20 KrWG und im Rahmen der Förderung der 
Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung 
der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen nimmt der KBK folgende Auf-
gaben wahr:

	 • die Förderung der Abfallvermeidung
	 • die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung)
	 • die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung)
	 • die Beseitigung von Abfällen.
(5)	 Die Aufgaben nach Abs. 2 und 3 umfassen auch die hierfür erforderlichen Maß-

nahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bring-
systeme, Beförderns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns.

§ 2	 Begriffsbestimmungen

1.	 Abfälle aus privaten Haushaltungen sind Abfälle, die in privaten Haushaltungen 
im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen 
und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleich-
baren Anfallsorten wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens.

2.	 Gewerbeabfälle sind Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen 
als privaten Haushaltungen, insbesondere Abfälle aus industrieller und gewerb-
licher Produktion sowie gewerbliche Siedlungsabfälle aus geschäftlicher oder 
sonstiger beruflicher Tätigkeit.

3.	 Gewerbliche Siedlungsabfälle sind Siedlungsabfälle aus anderen Herkunfts-
bereichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Abfall-
verzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379) in der jeweils 
geltenden Fassung aufgeführt sind, insbesondere

	 a.	 gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushal-
tungen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich sind 
sowie

	 b.	 Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in 
Nr. 1 genannten Abfälle.

4.	 Restabfälle sind Abfälle zur Beseitigung.
5.	 Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind pflanzliche Küchenabfälle (z. B. Gemü-

se- Obst- und Blumenabfall) „vor dem Kochtopf“ sowie haushaltsübliche Men-
gen von Gartenabfällen (z. B. Laub, Gras, Unkraut, Baum- und Strauchschnitt).

		  Keine Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind: Abfälle „nach dem Kochtopf“ 
(z. B. flüssige Küchenabfälle, Fette, Tierkörperteile und tierische Erzeugnisse wie 
z. B. Wurst, Fleisch, Gräten, Knochen, sowie gekochte Speisereste, die solche 
Bestandteile enthalten).
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6.	 Grünabfälle sind Garten- und Parkabfälle wie Grünschnitt, Zweige und Äste bis 
zu einem Durchmesser von etwa 10 Zentimetern, Laub, Rasen, Pflanzenreste, 
Schnitt- und Topfblumen (ohne Topf), Kartoffel- und Obstschalen sowie Gemüse-
reste.

7.	 Glasverpackungen sind Behältergläser wie Marmeladen- und Konservengläser, 
Getränkeflaschen, die restentleert und farbgetrennt nach Weiß-, Grün- und 
Braunglas in den Altglascontainer gehören.

8.	 Glas, Flachglas sind Trinkgläser, Vasen, Glasplatten und Spiegel von Möbeln 
und ist Abfall zur Beseitigung.

9.	 Altpapier ist Abfall aus Papier und Pappe.
10.	 Sperrgut im Sinne dieser Satzung sind sperrige Abfälle, die in privaten Haus-

haltungen anfallen und die wegen ihrer Größe, ihres Gewichtes oder ihrer Be-
schaffenheit auch nach zumutbarer Zerkleinerung nicht in die bereitgestellten 
Abfallbehälter eingefüllt werden können oder das Entleeren erschweren.

		  Kein Sperrgut im Sinne dieser Satzung sind: Bauteile wie Fensterrahmen, 
Türen, Badewannen u. ä., ferner nicht Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile, 
Mopeds und Motorräder u. ä., Autoreifen.

11.	 Leichtverpackungen sind Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Verbundstoffen 
und Metall.

12.	 Alttextilien sind Bekleidungen, Schuhe, Accessoires, Handtaschen, Stoffbeu-
tel etc., Bettwaren, Heimtextilien, Dekorstoffe sowie Stoff-/Plüschtiere; keine 
Alttextilien sind Polstermöbelstoffe und Matratzenbezüge, Matratzen, Teppiche 
und Auslegwaren, Technische Textilien wie Schutzkleidung, Tauchanzüge, Ver-
bandmaterialien, Zelte und Planen etc., Bekleidung, Schuhe und Stoff-/Plüsch-
tiere mit fest eingebauten elektrischen Funktionen sowie sonstige Gebrauchs-
gegenstände.

13.	 Bauschutt sind mineralische Stoffe aus Bautätigkeiten.
14.	 Abfallbehälter ist ein Sammelbegriff für Behälter für Abfälle zur Beseitigung 

(z. B. Restabfallbehälter – graue/rote Behälter) und Behälter für Abfälle zur 
Verwertung (z. B. Bioabfallbehälter – braune Tonne, Altpapierbehälter – blaue 
Tonne, Leichtverpackungen – gelbe Tonne) sowie Depot- und Unterflurcontainer.

15.	 Abfallsäcke sind die zugelassenen Abfallsäcke für zusätzlich anfallenden Rest-
abfall bzw. Leichtverpackungen (gelber Sack).

16.	 Elektro- und Elektronikaltgeräte sind Geräte, die zu ihrem ordnungsgemäßen 
Betrieb elektrische Ströme oder elektromagnetische Felder benötigen, sowie 
Geräte zur Erzeugung, Übertragung und Messung solcher Ströme und Felder, die 
für den Betrieb mit Wechselspannung von höchstens 1.000 Volt oder Gleich-
spannung von höchstens 1.500 Volt ausgelegt sind. Hierunter fallen z. B. Haus-
haltsgroßgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Herde, Geschirrspüler; 
Haushaltskleingeräte wie Staubsauger, Toaster, Bügeleisen, Rasierapparate; 
Geräte der Informations-und Telekommunikationstechnik wie Computer, Drucker, 
Laptops, Faxgeräte, Telefone; Geräte der Unterhaltungselektronik wie Fernseh- 
und Radiogeräte, Hi-Fi-Anlagen; Beleuchtungskörper wie Leuchtstofflampen, 
E-Zigaretten und Vapes, Entladungslampen; Werkzeuge wie Bohrmaschinen, 
Sägen, Nähmaschinen, Rasenmäher; Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte 
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wie elektrische Eisenbahnen, Videospielkonsolen, Fahrrad- oder Laufcomputer; 
Medizinprodukte wie Beatmungsgeräte, Blutdruckmessgeräte; Überwachungs- 
und Kontrollinstrumente wie Rauchmelder, Thermostate; Automatische Ausga-
begeräte; Photovoltaikmodule.

17.	 Schadstoffhaltige Abfälle sind Abfälle, die umweltschädliche bzw. gesundheits-
schädliche Stoffe enthalten, insbesondere Lacke und Farben, Pflanzenschutz-, 
Schädlingsbekämpfungs- und Lösungsmittel, Quecksilber sowie Chemikalien.

§ 3	 Ausschlüsse

(1)	 Von der Abfallentsorgung gemäß § 1 ausgeschlossen sind
	 1.	 Abfälle, für die nach § 2 Abs. 2 KrWG das Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht 

gilt und
	 2.	 die in anliegender Liste aufgeführten und mit „A“ gekennzeichneten Ab-

fälle, soweit diese nicht in privaten Haushaltungen oder Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben in kleinen Mengen anfallen und bei den im Auf-
trag des Kommunalbetriebes Krefeld AöR betriebenen Schadstoffannahme-
einrichtungen angenommen werden.

(2)	 Darüber hinaus kann der KBK im Einzelfall mit Zustimmung der Bezirksregierung 
gemäß § 20 Abs. 3 Satz 2 KrWG Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunfts-
bereichen als privaten Haushaltungen, die nach Art, Menge oder Beschaffenheit 
nicht mit den in privaten Haushaltungen anfallenden Abfällen entsorgt werden 
können oder bei denen die Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im 
Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes durch einen anderen öffent-
lich – rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist, ganz oder 
teilweise von der Entsorgung ausschließen. Der KBK kann die Besitzer solcher 
Abfälle verpflichten, die Abfälle bis zur Entscheidung der Bezirksregierung so zu 
lagern, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.

(3)	 Vom Einsammeln und Befördern sind ausgeschlossen:
	 Abfälle, die von dem KBK entsorgt werden und nicht in zugelassenen Abfallbe-

hältern und Abfallsäcken gesammelt werden können, schadstoffhaltige Abfälle 
aus Haushaltungen und vergleichbare Abfälle und Abfallmengen aus Gewerbe 
und Dienstleistungsbetrieben (gefährliche Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 5 KrWG i. V. 
m. § 48 KrWG sowie der Abfallverzeichnis-Verordnung) soweit sie bei den im 
Auftrag des KBK betriebenen Schadstoffannahmeeinrichtungen angenommen 
werden können.

(4)	 Soweit Abfälle ganz oder teilweise von der Entsorgung durch den KBK ausge-
schlossen sind, ist der Besitzer dieser Abfälle nach den Vorschriften des KrWG 
sowie dem Abfallgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Abfallentsorgung 
verpflichtet.

§ 4	 Getrennthaltung

(1)	 Abfälle zur Verwertung sind von Abfällen zur Beseitigung getrennt zu erfassen 
und zu verwerten, um eine hochwertige Verwertung gewährleisten zu können.
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	 Dazu zählen insbesondere
	 1.	 Glasverpackungen,
	 2.	 Altpapier,
	 3.	 Leichtverpackungen,
	 4.	 Bioabfälle,
	 5. Metallabfälle (z. B. Tischgestelle, Regale, Stühle, Kleinteile wie Besteck
		  und Töpfe etc.),
	 6.	 Elektro- und Elektronikgeräte
	 7.	 Alttextilien,
	 8.	 Sperrgut,
	 9.	 gefährliche Abfälle.
(2)	 Abfälle, die wegen ihres Schadstoffgehaltes zur Wahrung des Wohls der Allge-

meinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen, sind von anderen Abfällen ge-
trennt zu halten und zu entsorgen (gefährliche Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 5 KrWG i. V. 
m. § 48 KrWG sowie der Abfallverzeichnis-Verordnung). Schadstoffhaltige Abfälle 
aus Haushaltungen werden am Schadstoffmobil und in der Sammelstelle (§ 15 
Abs. 1 Nr. 4) angenommen. Dies gilt auch für vergleichbare schadstoffhaltige Ab-
fälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben in haushaltsüblichen Mengen.

		  Die Sammeltermine und Standorte des Schadstoffmobils sowie die Öffnungs-
zeiten der Schadstoffannahmestelle werden in geeigneter Weise veröffentlicht.

(3)	 Abfälle zur Verwertung werden am Wertstoffhof (§ 16 Abs. 1 Nr. 4) angenom-
men. Dies gilt auch für vergleichbare Abfälle zur Verwertung aus Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben in haushaltsüblichen Mengen. Das Nähere regelt die 
jeweilige Benutzungsordnung.

		  Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes werden in geeigneter Weise veröffent-
licht.

§ 5	 Anschluss- und Benutzungsrecht/-zwang

(1)	 Jeder Eigentümer eines Grundstückes im Stadtgebiet hat im Rahmen dieser 
Satzung das Recht, sein Grundstück an die öffentliche Einrichtung der Abfallent-
sorgung anzuschließen (Anschlussrecht).

		  Jeder Anschlussberechtigte und jeder sonstige Abfallbesitzer im Stadtgebiet 
hat im Rahmen dieser Satzung das Recht, die kommunalen Sammelbehälter (Ab-
fallbehälter auf den Grundstücken, allgemein zugängliche Sammelcontainer mit 
besonderer Zweckbestimmung) und die sonstigen Anlagen der Abfallentsorgung 
bestimmungsgemäß zu benutzen (Benutzungsrecht).

		  Soweit das Einsammeln und Befördern von Abfällen durch den KBK ausge-
schlossen sind (§ 3 Abs. 3), erstreckt sich das Anschluss- und Benutzungsrecht 
nur darauf, die Abfälle nach Maßgabe dieser Satzung und der jeweiligen Benut-
zungsordnung bei einer Anlage zur Abfallentsorgung bereitzustellen.

(2)	 Grundstücke im Stadtgebiet sind an die öffentliche Abfallentsorgung an-
geschlossen (Anschlusszwang). Die Grundstückseigentümer, Erzeuger und 
Besitzer von Abfällen (z. B. Mieter, Pächter) aus privaten Haushaltungen sind 
verpflichtet, alle auf dem angeschlossenen Grundstück anfallenden Abfälle (zur 
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Beseitigung/zur Verwertung) dem KBK zur Entsorgung zu überlassen, soweit sie 
nicht gemäß § 3 ausgeschlossen sind (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten 
Haushaltungen sind nach § 3 Abs. 5a KrWG i. V. m. § 2 Nr.2 GewAbfV Abfälle, 
die in privaten Haushaltungen im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, 
insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- und Gebäudeteilen 
sowie anderen vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen 
des betreuten Wohnens.

(3)	 Grundstückseigentümer, Erzeuger und Besitzer von Abfällen und Abfallerzeuger/
Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern ander-
weitig z. B. gewerblich/industriell genutzt werden, haben gleichermaßen die Ver-
pflichtung nach Abs. 2, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseitigung 
im Sinne des § 5a Nr. 2 KrWG anfallen. Sie haben nach § 7 Abs. 2 der Gewerbeab-
fall – Verordnung (GewAbfV) für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 
Nr. 1 GewAbfV einen Pflicht-Restabfallbehälter zu benutzen. Die Zuteilung des 
Gefäßvolumens für den Pflicht-Restabfallbehälter erfolgt auf der Grundlage der 
Maßgaben § 9 Abs. 5 dieser Satzung.

		  Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 GewAbfV Siedlungsabfälle 
aus anderen

		  Herkunftsbereichen als privaten Haushalten, die in Kapitel 20 der Abfallver-
zeichnis-Verordnung aufgeführt sind, insbesondere gewerbliche und industrielle 
Abfälle, die Abfälle aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit 
und Zusammensetzung ähnlich sind sowie Abfälle aus privaten und öffentlichen 
Einrichtungen.

(4)	 Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für 
Grundstücke, die anderweitig z. B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von 
privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt ge-
nutzte Grundstücke).

§ 6	 Ausnahmen vom Benutzungszwang

	 Der Benutzungszwang gemäß § 5 besteht nicht
	 1.	 soweit Abfälle nach § 3 Abs. 1 und 2 dieser Satzung von der kommunalen 

Abfallentsorgung ausgeschlossen sind,
	 2.	 soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch 

eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, § 18 KrWG zulässige gewerbliche Samm-
lung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden,

	 3.	 soweit Abfälle, in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 
KrWG freiwillig zurückgenommen werden, wenn dem zurücknehmenden 
Hersteller oder Vertreiber durch die zuständige Behörde ein Freistellungs- 
oder Feststellungsbescheid nach § 26 Abs. 3 oder Abs. 4 KrWG erteilt 
worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 KrWG),

	 4.	 soweit Abfälle, die einer Rücknahme oder Rückgabepflicht aufgrund einer 
Rechtsverordnung nach § 25 KrWG unterliegen und der KBK an deren Rück-
nahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG).
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§ 7	 Befreiungen

(1)	 Wenn und soweit jemand Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushalten selbst 
auf dem an die kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück 
ordnungsgemäß, vollständig und schadlos verwertet (Eigenverwertung), ist 
er vom Benutzungszwang befreit. Im Falle der Eigenkompostierung ist für den 
erzeugten Kompost auf dem an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlosse-
nen Grundstück eine Aufbringungsfläche von mindestens 20 m² pro behördlich 
gemeldete Person vorzuhalten. Die Eigenverwertung ist dem KBK durch den 
Grundstückseigentümer anzuzeigen und nachzuweisen. Den Umfang der Nach-
weispflicht bestimmt der KBK. Der KBK stellt auf der Grundlage der Darlegungen 
der Anschluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom 
Anschlusszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht.

 (2)	 Wenn und soweit jemand Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen selbst auf dem an die kommunale Abfallent-
sorgungseinrichtung angeschlossenen Grundstück ordnungsgemäß, vollständig 
und schadlos verwertet (Eigenverwertung) oder einer ordnungsgemäßen, voll-
ständigen und schadlosen Verwertung außerhalb der kommunalen Abfallent-
sorgung zuführt, ist er vom Benutzungszwang befreit. Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 
gelten entsprechend.

§ 8	 Abfallbehälter und Abfallsäcke

(1)	 Für das Einsammeln und Befördern von Abfall zur Beseitigung werden folgende 
Behälter, die im Eigentum des jeweils beauftragten Unternehmen bleiben, zur 
Verfügung gestellt:

	 Müllgroßbehälter
	 1.	 Müllgroßbehälter 60 l (MGB 60)
	 2.	 Müllgroßbehälter 120 l (MGB 120)
	 3.	 Müllgroßbehälter 240 l (MGB 240)
	 4.	 Müllgroßbehälter 1.100 l (MGB 1.100)
(2)	 Für das Einsammeln und Befördern von Bioabfällen werden zur Nutzung braune 

Müllgroßbehälter 120 l und 240 l (MGB 120, MGB 240 braun) zur Verfügung ge-
stellt, die im Eigentum des jeweils beauftragten Unternehmens bleiben.

(3)	 Für das Einsammeln und Befördern von Altpapier werden zur Nutzung blaue 
Müllgroßbehälter 120 l, 240 l und 1.100 l (MGB 120, MGB 240, MGB 1.100 blau) 
zur Verfügung gestellt, die im Eigentum des jeweils beauftragten Unternehmens 
bleiben. Ferner werden für Altpapier Unterflurbehälter mit einem Volumen von 
3.000 l und 5.000 l (UFB 3.000, UFB 5.000) zugelassen.

(4)	 Für die Erfassung von Altpapier werden darüber hinaus öffentlich zugängliche 
Sammelcontainer zur Verfügung gestellt.

(5)	 Die Nutzung von Unterflurbehältern für Restabfall sowie für Altpapier und Leicht-
verpackungen ist zulässig. Sie setzt die Errichtung eines vollunterflurfähigen 
Standplatzes ( z. B. Grube, Betonbehälter, Sicherheitsplateau etc.) durch den 
Eigentümer des anzuschließenden Grundstücks voraus. Hierzu gehört auch die 
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Einholung der erforderlichen Erlaubnisse und die Absicherung des Standplatzes. 
Die Herrichtung ist mit dem KBK abzustimmen, und die Einbaubedingungen des 
Herstellers sind zwingend einzuhalten. Der Einbau erfolgt ausschließlich auf 
Wunsch und auf Kosten des Grundstückseigentümers.

	 Folgende Unterflurbehälter (UFB) sind zulässig:
	 1.	 Unterflurbehälter 3.000 l (UFB 3.000)
	 2.	 Unterflurbehälter 5.000 l (UFB 5.000)
(6)	 Eine Aufstellung der Unterflurbehälter kann nur unter bestimmten technischen 

Voraussetzungen der jeweiligen Standplätze erfolgen.
		  Insbesondere müssen die Standplätze folgende Beschaffenheit/Vorausset-

zungen aufweisen:
	 1.	 Der Untergrund muss frei von Wurzelwerk, Leitungen etc. sein.
	 2.	 Der Abstand zu Gebäuden muss mindestens 2,00 m betragen.
	 3.	 Die lichte Höhe über dem Unterflurbehälter oberhalb des Einwurfschachtes 

im Schwenkradius für den Ladekran muss im gesamten Arbeitsbereich 
mindestens 8 m betragen.

	 4.	 Das Entsorgungsfahrzeug muss parallel zum Behälterstandort stehen 
können.

	 5.	 Der gesamte Aufstell- und Schwenkbereich muss zu allen Leerungszeiten 
frei von Personen und Hindernissen (z. B. Fahrzeuge) sein.

	 6.	 Die maximale Entfernung des Entsorgungsfahrzeuges zum aufnehmenden 
Unterflurbehälter darf nicht mehr als 3 m betragen.

	 Der KBK behält sich vor, darüberhinausgehende Anforderungen zu regeln, sofern 
dies für die Umsetzung notwendig ist. Ein Anspruch auf Aufstellung eines Unter-
flurbehälters besteht nicht.

(7)	 Für das Erfassen von Leichtverpackungen werden von einem von den Dualen 
System beauftragten Entsorger gelbe Säcke (90 l Inhalt), gelbe Müllgroßbehälter 
120 l, 240 l und 1.100 l (MGB 120, 240, 1.100 gelb) zur Nutzung zur Verfügung 
gestellt. Für die Bereitstellung der gelben Säcke gelten §§ 12, 13, 14, 16 und 17 
entsprechend.

(8)	 Für die Erfassung von Glasverpackungen werden von einem von den Dualen 
Systemen Beauftragten Entsorger öffentlich zugängliche Sammelcontainer zur 
Verfügung gestellt.

(9)	 Für die Erfassung von Alttextilien werden öffentlich zugängliche Sammelcontai-
ner zur Verfügung gestellt.

(10)	 Für vorübergehend zusätzlich anfallenden Abfall zur Beseitigung, der sich zum 
Einsammeln in Abfallsäcken eignet, können ausschließlich die von dem KBK 
zugelassenen Abfallsäcke (70 l Inhalt) benutzt werden. Sie sind käuflich zu 
erwerben und werden eingesammelt, soweit sie neben den Abfallbehältern für 
Abfall zur Beseitigung nach Abs. 1 ordnungsgemäß bereitgestellt sind.

 (11)	 Bei vorübergehend auftretenden außergewöhnlichen Mengen von Restabfällen 
können gegen privatrechtliches Entgelt Sonderleerungen der bereitgestellten 
Behälter für Abfälle zur Beseitigung durchgeführt (Abs. 1) oder als Sondergestel-
lungen 60, 120, 240, 1.100 l MGB (Abs. 1 Nr. 1) gegen privatrechtliches Entgelt 
aufgestellt werden.
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(12)	 Die Gestellung der Behälter für die getrennte Erfassung der Fraktionen Bioabfälle 
sowie Altpapier ist beim KBK durch den Grundstückseigentümer schriftlich zu 
beantragen. Die Gestellung von Behältern für die getrennte Erfassung für die 
Fraktion Leichtverpackungen ist beim Beauftragten der Dualen Systeme zu be-
antragen.

(13)	 Zur Erfassung der Elektro- und Elektronikaltgeräte hält der KBK ein geeignetes 
Getrennterfassungssystem vor, das bekannt gemacht wird.

§ 9	 Anzahl und Größe der Abfallbehälter

(1)	 Art, Anzahl und Größe der aufzustellenden Abfallbehälter bestimmt der KBK. 
Die Bemessung richtet sich nach dem tatsächlichen oder zu erwartenden Abfall 
eines Grundstückes. Grundsätzlich wird zur Abdeckung des Gesamtvolumens 
die geringstmögliche Anzahl von Abfallbehältern aufgestellt.

(2)	 Für Wohngrundstücke wird für die Anzahl von Abfallbehältern nach § 8 Abs. 1 ein 
Abfallanfall von 40 l pro behördlich gemeldete Person und Woche festgelegt.

		  Bei Verwertungs- und Vermeidungsmaßnahmen wird auf schriftlichen Antrag 
des Grundstückseigentümers für Wohngrundstücke als Mindestrestabfallvolu-
men für die Anzahl von Abfallbehältern nach § 8 Abs. 1 ein Abfallanfall von 20 l 
pro behördlich gemeldete Person und Woche festgelegt.

		  Auf schriftlichen Antrag des Grundstückseigentümers verringert sich das Min-
destbehältervolumen darüber hinaus auf 15 l pro behördlich gemeldete Person 
und Woche, wenn Bioabfälle auf dem an die Abfallentsorgungseinrichtung an-
geschlossenen Grundstück ordnungsgemäß, vollständig und schadlos verwertet 
(Eigenkompostierung) oder braune Müllgroßbehälter in Anspruch genommen 
werden.

		  Auf schriftlichen Antrag des Grundstückseigentümers kann ein größeres Be-
hältervolumen vom KBK aufgestellt werden.

(3)	 Für jedes Grundstück ist mindestens ein nach § 8 Abs. 1 zugelassener Abfallbe-
hälter für Abfall zur Beseitigung vorzuhalten. Abfallbehälter dürfen ausschließ-
lich auf dem Grundstück nach Maßgabe des § 12 abgestellt und genutzt werden, 
für dessen Entsorgung sie bereitgestellt wurden; ein Verschieben auf andere 
Grundstücke ist unzulässig. Auf Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken 
genutzt werden, gilt Satz 1 nicht, wenn alle auf dem Grundstück anfallenden 
Abfälle zur Beseitigung nach § 3 Abs. 3 vom Einsammeln und Transportieren aus-
geschlossen sind.

(4)	 Je Grundstück wird auf schriftlichen Antrag des Grundstückseigentümers min-
destens ein brauner Müllgroßbehälter zur Verfügung gestellt. Pro behördlich 
gemeldete Person und Woche wird bis zu 10 l Biobehälter - Volumen (brauner 
Müllgroßbehälter) zur Erfassung der Bioabfälle bereitgestellt.

		  Für den darüber hinausgehenden Bedarf können auf schriftlichen Antrag des 
Grundstückseigentümers gegen Gebühr zur Verfügung gestellt werden

	 1.	 zusätzliches Biobehälter – Volumen von 60 l braun pro Woche und pro 
Grundstück und/oder

	 2.	 zusätzliche Abfallbehälter nach § 8 Abs. 2 (braune Müllgroßbehälter).
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	 Die Abmeldung des zusätzlich bereitgestellten Biobehälter – Volumens und/
oder der zusätzlich bereitgestellten braunen Müllgroßbehälter hat schriftlich zu 
erfolgen. Der KBK erhebt bei Abmeldung eine Verwaltungsgebühr.

		  Gegen privatrechtliches Entgelt können Sonderentleerungen in Anspruch ge-
nommen werden.

		  Für Grundstücke, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, wird je Grund-
stück maximal ein MGB 240 braun (brauner Müllgroßbehälter), d. h. maximal 
120 l pro Woche zur Verfügung gestellt. Die Sätze 3 bis 6 gelten entsprechend.

		  Bei der Bemessung des bereitzustellenden Biobehälter–Volumens ist Satz 2 
für den Anteil des auf Haushaltsabfälle entfallenen Volumens entsprechend 
anzuwenden. Darüber hinaus werden für die gewerbliche Nutzung je Beschäftig-
ten ebenfalls bis zu 10 l pro Woche berücksichtigt, insgesamt insoweit jedoch 
höchstens 120 l pro Woche. Die Sätze 3 bis 6 gelten entsprechend.

(5)	 Für die Erfassung von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen 
als Haushaltungen (gewerbliche Siedlungsabfälle) wird der Restabfallbehälter-
bedarf unter Zugrundelegung von Einwohnergleichwerten ermittelt. Je Einwoh-
nergleichwert wird ein Restabfallbehältervolumen von 15 l pro Woche zur Ver-
fügung gestellt. Vom Gewerbetreibenden ist eine Eigenerklärung zur Ermittlung 
der Einwohnergleichwerte vorzulegen.

		  Abweichend kann auf Antrag des Grundstückseigentümers, bei durch den 
Abfallerzeuger/-besitzer nachgewiesener Nutzung von Vermeidungs- und Ver-
wertungsmöglichkeiten, ein geringeres Mindestrestabfallvolumen zugelassen 
werden.

	 Einwohnergleichwerte werden nach folgenden Regelungen festgestellt:

	 EWGgesamt = Bezugsgröße × EWGB

	 Rundungen EWGgesamt erfolgen kaufmännisch

Unternehmen/Institution	 je Platz/	 Einwohner
		  Beschäftigten/	 gleichwert
		  Bett	 (EWGB)
1.	 Krankenhäuser, Kliniken u.ä. Einrichtungen	 je Bett/Platz	 1
2.	 öffentlichen Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Kranken-
	 kassen, Versicherungen, selbstständig Tätige der freien Berufe,
	 selbstständige Handels-, Industrie- und Versicherungsvertreter,
	 Industrie- und Versicherungsvertreter	 je Beschäftigten	 0,33
3.	 Schulen, Kindergärten, Kindertages(groß)pflege, Jugend-
	 einrichtungen einschl. Lehr- und Betreuungspersonal	 je Person	 0,1
4.	 Speisewirtschaften, Imbissstuben	 je Beschäftigten	 4
5.	 Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft konzessio-
	 niert sind, Eisdielen und Cafés	 je Beschäftigten	 2
6.	 Bäckereien, Metzgereien	 je Beschäftigten	 2
7.	 Beherbergungsbetriebe, Ferienwohnungen	 je Bett	 0,25
8.	 Lebensmitteleinzel- u. Großhandel, 	 je Beschäftigten	 2
9.	 sonstiger Einzel- und Großhandel	 je Beschäftigten	 0,5
10.	Industrie, Handwerk u. übriges Gewerbe	 je Beschäftigten	 0,5
11.	 Frei- und Hallenbäder, Friedhöfe, Schützenhäuser,	 Die Festsetzung der EGW erfolgt
	 Sporthallen/-stätten, Kirchen, Veranstaltungen	 durch den KBK und orientiert sich
		  am tatsächlichen Abfallaufkommen
		  der Einrichtung. Entsprechend wird
		  in Fällen, zu denen keine Regelung
		  getroffen wurde, verfahren.
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	 Die Summe der Einwohnergleichwerte wird bei Teilwerten auf den vollen Einwoh-
nergleichwert aufgerundet.

 		  Beschäftigte sind alle in einem Betrieb Tätige ( z. B. Arbeitnehmer, Unterneh-
mer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeits-
kräfte. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit 
beschäftigt sind, werden bei der Veranlagung zu einem Viertel berücksichtigt.

		  Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und ge-
werbliche Siedlungsabfälle anfallen, die gemeinsam gesammelt werden können, 
werden das sich aus Abs. 2 ergebende Behältervolumen und das nach Abs. 5 zur 
Verfügung zu stellende Behältervolumen addiert.

(6)	 Für mehrere nebeneinander liegende Grundstücke eines Eigentümers können 
ausnahmsweise auf schriftlichen Antrag hin ein oder mehrere Abfallbehälter zur 
gemeinsamen Benutzung zur Verfügung gestellt werden. Bei entsprechenden 
baurechtlichen Vorgaben kann der KBK ihrerseits die Aufstellung eines oder 
mehrerer Abfallbehälter zur gemeinsamen Benutzung am dafür vorgesehenen 
Standplatz verlangen.

(7)	 Wird festgestellt, dass die vorhandenen Abfallbehälter für die Aufnahme des 
regelmäßig anfallenden Abfalls nicht ausreichen und ist ein höheres Behältervo-
lumen nicht beantragt worden, so ist nach schriftlicher Aufforderung durch den 
KBK das Aufstellen zusätzlicher Abfallbehälter, das Aufstellen größerer Abfall-
behälter oder eine erhöhte Entleerungshäufigkeit zu dulden.

(8)	 Behälter für Abfälle zur Beseitigung sowie für Abfälle zur Verwertung können 
ausnahmsweise für einen vorübergehenden Bedarf auf schriftlichen Antrag 
befristet zur Verfügung gestellt werden.

§ 10	 Pflichten der Grundstückseigentümer, Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer

(1)	 Jeder Grundstückseigentümer eines im Stadtgebiet gelegenen Grundstückes 
ist zur Mitwirkung gegenüber dem KBK und den beauftragten Abfallentsorgern 
verpflichtet. Hierzu gehört es die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Entsorgung des Abfalls vom Grundstück zu ermöglichen und zu sichern.

	 Er muss insbesondere
	 a.	 das Grundstück zur Abfallentsorgung schriftlich anmelden und alle sach-

dienlichen Angaben machen, hierzu zählt auch die Angabe über die Anzahl 
der Bewohner und die Anzahl der auf dem Grundstück Beschäftigten,

	 b.	 wesentliche Änderungen hinsichtlich der Art, der Menge und der Beschaf-
fenheit des Abfalls sowie hinsichtlich der Anzahl der Bewohner und der 
Beschäftigten unverzüglich mitteilen,

	 c.	 im Falle des § 7 Nachweise über die Eigenverwertung richtig erbringen und 
wesentliche Änderungen mitteilen,

	 d.	 einen Wechsel des Eigentums anzeigen,
	 e.	 dafür sorgen, dass die zur Erfassung notwendigen Abfallbehälter allen Be-

nutzern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können,
	 f.	 die Standplätze und Transportwege für die Abfallbehälter auf dem Grund-

stück nach Maßgabe dieser Satzung herrichten und unterhalten sowie 
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dafür sorgen, dass sie den Bediensteten der Abfallentsorgerzugänglich 
sind.

(2)	 Den Bediensteten des KBK ist zur Prüfung der Einhaltung dieser Satzung im 
Rahmen des § 19 Abs. 1 KrWG ungehindert Zutritt zu allen in Frage kommen-
den Teilen des angeschlossenen Grundstückes zu gewähren. Die Bediensteten 
haben sich durch einen vom KBK ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. Die 
Grundstückseigentümer, Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer müssen über alle 
die Abfallentsorgung und Gebührenberechnung betreffenden Fragen, Auskunft 
geben.

(3)	 Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Inhaber von Betrieben und Einrich-
tungen, aus denen regelmäßig Abfälle gesammelt bzw. bei Abfallentsorgungs-
anlagen angeliefert werden.

§ 11	 Benutzung der Abfallbehälter

(1)	 Die einzusammelnden Abfälle sind in die jeweiligen Abfallbehälter entsprechend 
deren Zweckbestimmung einzufüllen.

(2)	 Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln; sie dürfen nur zweckentspre-
chend verwendet werden. Die Pflege der Abfallbehälter obliegt den Benutzern. 
Zur Aufrechterhaltung der Hygiene und des Seuchenschutzes (insbesondere zur 
Vermeidung von Siedlungsungeziefer wie z. B. Ratten) dürfen Abfälle nur soweit 
in den Abfallbehälter eingefüllt werden, dass sich der Deckel gut schließen lässt. 
Zugelassene Abfallsäcke werden nur abgefahren, wenn sie unbeschädigt und 
zugebunden sind. Sie müssen von Hand verladen werden können.

		  Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter eingeschlämmt oder in diesen verbrannt 
werden. Sie dürfen auch nicht in den Abfallbehälter in der Art und Weise ver-
dichtet oder verpresst werden, dass der Abfallbehälter Schaden nimmt oder der 
Schüttvorgang am Sammelfahrzeug ausgeschlossen wird. Brennende, glühende 
oder heiße Abfälle dürfen in Abfallbehälter nicht eingefüllt werden. Die in Abfall-
behältern für Abfälle zur Beseitigung bereits eingeworfenen Abfälle nach ver-
wertbaren Abfällen zu sortieren, durchzusortieren oder zu durchsuchen ist nicht 
erlaubt, soweit die Tätigkeiten mit gesundheitlichen Gefahren verbunden sind.

	 Das Gewicht der gefüllten Behälter darf bei
	 • Müllgroßbehältern mit 60 l Inhalt 30 kg,
	 • Müllgroßbehältern mit 120 l Inhalt 50 kg
	 • Müllgroßbehältern mit 240 l Inhalt 75 kg
	 • Müllgroßbehältern mit 1.100 l Inhalt 350 kg und bei
	 • Unterflurbehältern mit 3.000 l bzw. 5.000 l 1.800 kg
	 nicht überschreiten.
(3)	 Gegenstände und solche Stoffe, die die Abfallbehälter/-säcke, Sammelfahrzeuge 

oder Abfallentsorgungsanlagen beschädigen können, ferner Eis, Schnee und 
Flüssigkeiten, die zu ungewöhnlichen Verschmutzungen führen können, dürfen 
nicht in Abfallbehälter eingefüllt werden. Bio- und Grünabfälle sind unverpackt 
in die Abfallbehälter einzufüllen. Abfallsäcke aus biologisch abbaubaren Kunst-
stoffen sind nicht zugelassen. Bio- und Grünabfälle sind ausschließlich in Ab-
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fallbehältern zu sammeln. Abfallsäcke dürfen nicht zur Sammlung von Bio- und 
Grünabfällen verwendet werden.

(4)	 Verstöße gegen die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 entbinden den Abfallent-
sorger von der Pflicht zur Abfuhr. Die Art der Verstöße wird auf den Behältern 
kenntlich gemacht. Die Behälter werden bei der nächsten regelmäßigen Abfuhr 
geleert, wenn sie den gestellten Anforderungen entsprechen. Ein Anspruch auf 
Gebührenermäßigung besteht nicht.

(5)	 Die Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung von Abfallbe-
hältern oder durch Einbringen nicht zugelassener Stoffe und Gegenstände in Ab-
fallbehälter an den Sammelfahrzeugen oder den Anlagen zur Abfallentsorgung 
entstehen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften.

(6)	 Soweit der KBK Sammelcontainer oder sonstige Behälter zur Sammlung von 
Abfällen zur Verwertung aufstellt oder zur Verfügung stellt, dürfen in diese aus-
schließlich die jeweils hierfür zugelassenen Abfälle, z. B. Alttextilien, Glasver- 
packungen bzw. Altpapier eingefüllt werden. Ein Ablegen neben den Sammel-
containern ist nicht erlaubt.

		  Die Sammelcontainer dürfen zur Vermeidung von Lärmbelästigungen aus-
schließlich werktags in der Zeit von 07.00 bis 19.00 Uhr benutzt werden.

§ 12	 Standplätze und Transportwege für Abfallbehälter

(1)	 Der Anschlusspflichtige hat auf dem angeschlossenen Grundstück einen Stand-
platz für Abfallbehälter bzw. Abfallsäcke einzurichten und dafür zu sorgen, dass 
sie für die Bediensteten der Abfallentsorgungsunternehmen und Nutzungsbe-
rechtigten zugänglich sind. Entsprechendes gilt für Abfallbehälter zur gemein-
samen Nutzung für mehrere nebeneinander liegende Grundstücke eines Eigen-
tümers.

(2)	 Der Standplatz außerhalb geschlossener Räume soll möglichst witterungsge-
schützt sein und ist mit einem dauerhaften, leicht zu reinigenden festen Belag 
(Beton, Platten o. ä.) zu versehen, auf dem sich kein Oberflächenwasser ansam-
meln kann. Die lose Verlegung von Platten und Steinen genügt nicht.

(3)	 An öffentlichen Straßen sollen nach Möglichkeit auf dem Gelände des An-
schlusspflichtigen Abfallbehälter nur verdeckt (hinter Hecken oder in Abfallbe-
hälterschränken oder -boxen) aufgestellt werden.

(4)	 In geschlossenen Räumen dürfen Abfallbehälter in der Nähe von Gasrohren oder 
Elektrozählern nicht aufgestellt werden.

(5)	 Bezüglich der Standplätze und Transportwege für die Abfallabfuhr im Mann-
schaftstransport gilt folgendes:

	 1.	 Die Größe des Standplatzes ist so zu bemessen, dass für jeden Müllgroß-
behälter von 60 l, 120 l und 240 l 0,80 × 0,80 m und für jeden Müllgroßbe-
hälter von 1.100 l 1,50 × 1,50 m an Standflächen vorhanden sind.

	 2.	 Abfallbehälter können in Abfallbehälterschränken und -boxen abgestellt 
werden, soweit diese geeignet sind, die vom KBK bereitgestellten Abfall-
behälter aufzunehmen. Der Abstand zwischen Boden und Türkante darf 
höchstens 5 cm betragen; die Türen müssen sich ohne Schlüssel öffnen 
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und schließen lassen. Durch die Nutzung der Abfallbehälterschränke- und 
boxen darf der Mannschaftstransport nicht behindert werden. Nähere Aus-
künfte erteilt die Abfallberatung des KBK.

	 3.	 Die Standfläche muss auf gleicher Höhe mit dem Transportweg liegen.
	 4.	 Das Versenken von Abfallbehältern ist unzulässig.
	 Wenn keine andere Unterbringungsmöglichkeit besteht, dürfen Abfallbehälter in 

Kellern aufgestellt werden. Sofern es sich nicht um einen Neuanschluss handelt 
und ein geeigneter maschinell betriebener Aufzug nicht zur Verfügung steht, 
dürfen die aufgestellten Abfallbehälter eine Größe von 120 l Inhalt nicht über-
schreiten.

		  Bei einem Neuanschluss ist das Aufstellen von Abfallbehältern in Kellern nur 
dann zulässig, wenn ein maschinell betriebener Aufzug eingebaut ist, dessen 
Bodenfläche in ausgefahrenem Zustand mit dem weiteren Transportweg in glei-
cher Höhe liegt. Der Aufzug ist vom Anschlusspflichtigen oder seinem Beauftrag-
ten zu bedienen.

		  Standplätze für Abfallbehälter dürfen höchstens 20 m vom nächsten Straßen-
rand entfernt sein. Für mehrere nebeneinander liegende Grundstücke (eines 
Eigentümers) kann ein gemeinsamer Standort bestimmt oder zugelassen wer-
den.

		  Die Transportwege dürfen wegen der Unfallgefahr nicht durch Stufen unter-
brochen werden. Höhenunterschiede sind möglichst durch Rampen (maximale 
Steigung 1 : 6 bei Transport von 120/240 l MGB und 1 : 20 bei Transport von 
1.100 l MGB) auszugleichen. Transportwege müssen ebenso wie Standplätze so 
beschaffen sein, dass der Bodenbelag das Absetzen und Rollen der Abfallbehäl-
ter aushält. Das Tragen von Abfallbehältern kann nicht verlangt werden. Ist aus-
nahmsweise ein Transport über Treppen, durch Hausflure usw. unumgänglich, 
so haftet das drittbeauftragte Unternehmen dem Anschluss- und Benutzungs-
pflichtigen wegen der damit verbundenen erhöhten Beschädigungsgefahren für 
eintretende Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

		  Die lichte Höhe bei geschlossenen Abstellräumen und Transportwegen oder 
überdachten Abstellplätzen (ausgenommen Abfallbehälterschränke und -boxen) 
darf 2,00 m nicht unterschreiten. Für den Transport ist ein Gang von 1,00 m (MGB 
bis 240 l) bzw. 1,50 m (MGB von 1.100 l) Breite freizuhalten.

		  Außerdem ist eine leicht bedienbare, einwandfrei arbeitende Feststellvorrich-
tung für Türen bzw. Tore erforderlich; Unterlegkeile genügen hierfür nicht.

		  Der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte muss für ausreichende Belüftung 
und Beleuchtung der Abstellplätze und Transportwege sorgen. Die Standplätze 
und ihre Umgebung sowie die Transportwege müssen sauber und in verkehrs-
sicherem Zustand gehalten werden. Insbesondere sind Schnee und Eis sowie 
Glätte zu beseitigen.

(4)	 Bei allen Neu- und Wiederaufbauten ist vom Bauherrn ein den Bestimmungen 
dieser Satzung entsprechender Standplatz für die Abfallbehälter in die vom 
Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht zu genehmigenden Bauvorlagen mit 
der Lage der Plätze oder Räume, Zahl der Abfallbehälter und deren Maßangaben 
einzutragen.
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§ 13	 Durchführung der Abfuhr, Leerungshäufigkeit

(1)	 Der KBK legt fest, in welchen Gebieten die Abfallbehälter für Abfälle zur Beseiti-
gung und die braunen Müllgroßbehälter vom Standplatz abgeholt und nach Ent-
leerung wieder an den Standort zurückgebracht werden (Mannschaftstransport). 
Im Übrigen obliegt der Transport der Abfallbehälter den Benutzern nach der in 
§ 14 festgelegten Regelung (Benutzertransport). Gebiete mit Mannschaftstrans-
port sind in der Anlage 2 dargestellt.

(2)	 Die Entleerung der Abfallbehälter und die Erfassung der Abfallsäcke erfolgen 
werktags in der Zeit von 7:00 bis 19:00 h. Die Abfallbehälter für Abfälle zur Be-
seitigung werden wie folgt entleert:

	 1.	 Müllgroßbehälter 60 l rot (MGB 60) 14täglich
	 2.	 Müllgroßbehälter 120 l rot (MGB 120) 14täglich
	 3.	 Müllgroßbehälter 120 l (MGB 120) mehrmals wöchentlich oder wöchentlich
	 4.	 Müllgroßbehälter 240 l (MGB 240) mehrmals wöchentlich oder wöchentlich
	 5.	 Müllgroßbehälter 1.100 l (MGB 1.100) mehrmals wöchentlich, wöchentlich 

oder 14täglich
	 6.	 Unterflurbehälter 3.000 l (UFB 3.000) wöchentlich oder 14täglich
	 7.	 Unterflurbehälter 5.000 l (UFB 5.000) wöchentlich oder 14täglich
 		  Die MGB 120 l, 240 l und 1.100 l sowie die Unterflurbehälter 3.000 l bzw. 

5.000 l für Altpapier werden vierwöchentlich entleert, die gelben Säcke für 
Leichtverpackungen beziehungsweise die MGB 120 l, die MGB 240 l und 
die MGB 1.100 l für Leichtverpackungen sowie die MGB 120 l und 240 l für 
Bioabfälle werden 14täglich eingesammelt beziehungsweise entleert.

(3)	 Die Tage, an denen die Abfallbehälter entleert werden, werden bekanntgegeben.
(4)	 Die Entleerung der Sammelcontainer für Glasverpackungen, Altpapier sowie Alt-

textilien erfolgt nach Bedarf.
(5)	 Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen haben dafür zu sorgen, dass die Ab-

fallbehälter und -säcke am Tag der Abfuhr ungehindert entleert bzw. erfasst wer-
den können. Lassen sich diese aus einem vom Pflichtigen zu vertretenden Grund 
nicht abholen, so werden sie am nächsten regelmäßigen Abholtag abgeholt. Ein 
Anspruch auf Gebührenermäßigung besteht nicht.

(6)	 Bei nicht erfolgter Abfalltrennung bzw. Fehlbefüllung der Abfallbehälter nach § 8 
Abs. 2, 3 und 7 veranlasst der KBK eine gesonderte kosten- oder gebührenpflich-
tige Abholung.

§ 14	 Regelung für den Benutzertransport

(1)	 Beim Benutzertransport sind die gefüllten Abfallbehälter bis 07.00 Uhr am Ab-
holtag auf dem Bürgersteig oder in unmittelbarer Nähe des Fahrbahnrandes so 
aufzustellen, dass weder Fußgänger noch der Fahrverkehr gefährdet werden. 
Sie sollten mit den Rädern zur Straße hin aufgestellt werden. Im Übrigen müssen 
sie so aufgestellt werden, dass die Entleerung ohne Schwierigkeiten durchge-
führt werden kann. Vor dem Abholtag dürfen die Abfallbehälter nicht herausge-
stellt werden.
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(2)	 Wenn die Sammelfahrzeuge vor dem Grundstück nicht vorfahren können, sind 
die Abfallbehälter bis zur nächsten Stelle, welche die Fahrzeuge befahren 
können, zu bringen. Das gilt auch dann, wenn bei einer Stichstraße ausreichen-
de Wendemöglichkeiten fehlen. Im Einzelfall kann der KBK durch Anordnung 
bestimmen, dass die Grundstückseigentümer die Abfallbehälter zu einem be-
stimmten Entleerungsort zu rollen haben.

(3)	 Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter unverzüglich, spätestens jedoch 
zum Ende des Tages der Entleerung, von der Straße zu entfernen.

(4)	 Für Schäden, die durch unzeitiges oder unsachgemäßes Herausstellen oder nicht 
rechtzeitiges Entfernen der Abfallbehälter entstehen, haften die jeweiligen An-
schluss- und Benutzungspflichtigen.

§ 15	 Sperrgutabfuhr und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

(1)	 Der Anschluss- und Benutzungspflichtige hat im Rahmen der §§ 1 und 3 das 
Recht, Abfälle, die wegen ihrer Sperrigkeit nicht in Abfallbehältern unterge-
bracht werden können, gesondert abfahren zu lassen.

		  Durch die Sperrgutabfuhr werden jedoch nur Abfälle entsorgt, die aus Haus-
haltungen stammen, d.h. in der Regel zur Wohnungseinrichtung gehören und 
wegen ihrer Größe nicht in den Abfallbehälter passen.

		  Die Teile müssen von Hand verladen werden können und dürfen die Fahrzeug-
technik nicht gefährden. Der KBK entscheidet im Zweifelsfall, welche Gegenstän-
de als Sperrgut entsorgt werden.

(2)	 Die Abfuhr erfolgt auf mündliche, telefonische oder schriftliche Bestellung. 
Dabei sind die abzufahrenden Abfälle in Art und Menge dem beauftragten Abfall-
entsorgungsunternehmen zu melden. Dieses teilt dem Abfallbesitzer den Tag der 
Abholung mündlich, telefonisch oder schriftlich mit.

(3)	 Sperrgut ist am Abholtag spätestens bis 07.00 h bereitzustellen. Die Sperr- 
gutabfuhr erfolgt in der Zeit von 07.00 bis 19.00 h am Abholtag. Es ist so auf 
dem Bürgersteig, unweit des Fahrbahnrandes zu platzieren, dass weder der 
Fußgänger- noch der Fahrverkehr gefährdet werden kann. Hierbei sind sperrige 
Metallabfälle sowie Elektro- und Elektroaltgeräte, soweit diese im Rahmen der 
Sperrgutabfuhr mitgenommen werden, vom übrigen Sperrgut getrennt bereitzu-
stellen. Für Schäden, die durch eine Nichtbeachtung der vorstehenden Grund-
sätze entstanden sind, haftet der bisherige Besitzer des Sperrgutes.

(4)	 Sperrgut kann auch unmittelbar an den Abfallentsorgungsanlagen (§ 16 Abs. 1 
Nr. 1 und 4) entsprechend deren Zweckbestimmung angeliefert werden. Das 
Nähere regelt die jeweilige Benutzungsordnung.

§ 16 	 Abfallentsorgungsanlagen und Sammelstellen

(1)	 Der KBK stellt für die Entsorgung der Abfälle, mit Ausnahme der gemäß § 3 Abs. 
1 und 2 ausgeschlossenen Abfälle, folgende Abfallentsorgungsanlagen zur Ver-
fügung:
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	 1.	 Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage (MKVA)
		  Parkstraße 234
		  47829 Krefeld
		  für brennbare, von dem KBK im Rahmen der §§ 3 und 5 zu beseitigende und 

nach den Genehmigungsbescheiden zur MKVA zugelassene Abfallarten.
	 2.	 Anlagen für sperrige Garten- und Parkabfälle, soweit nicht von Eigenkom-

postierung oder braunen Müllgroßbehältern erfasst,
		  GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH 

(bis 1 m³)
		  Bruchfeld 33 (Zufahrt über Idastraße)
		  47809 Krefeld
		  EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH
		  Bruchfeld 33
		  47809 Krefeld
	 3.	 Annahmestelle für Bauschutt und Baustellenabfälle
		  Bataverstraße 5
		  47809 Krefeld
	 4.	 Sammelstelle für schadstoffhaltige Abfälle und Wertstoffhof GSAK Gesell-

schaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH u. Co. KG
		  Bruchfeld 33
		  47809 Krefeld
(2)	 Soweit Abfälle nach § 3 Abs. 3 vom Einsammeln und Befördern ausgeschlos-

sen und nach Genehmigungsbescheiden der Anlagen zugelassen sind, sind sie 
entsprechend der Anlage zu dieser Satzung zu den Abfallentsorgungsanlagen 
(Abs. 1) zu transportieren.

§ 17	 Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen

(1)	 Die Benutzung der von dem KBK zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsan-
lagen richtet sich nach den jeweiligen Betriebsordnungen, bei entgeltpflichtigen 
Anlieferungen nach den entsprechenden Entgeltregelungen. In diesen können 
für die Abnahme der Abfälle Beschränkungen vorgesehen und eine Vorbehand-
lung verlangt werden, soweit es der ordnungsgemäße Betrieb der jeweiligen 
Abfallentsorgungsanlage erfordert.

(2)	 Abfälle, die nach § 3 Abs. 3 vom Einsammeln und Befördern ausgeschlossen 
sind, sind so anzuliefern, wie es der Betriebsablauf der jeweiligen Abfallentsor-
gungsanlage erfordert.

§ 18	 Unterbrechung der Abfallentsorgung

(1)	 Kann die Abfallentsorgung z. B. infolge höherer Gewalt, wegen Betriebsstörun-
gen, betriebsnotwendiger Arbeiten, behördlicher Verfügungen oder Verlegung 
des Zeitpunktes der Abfallentsorgung vorübergehend nicht oder nur einge-
schränkt durchgeführt werden, so wird sie nach Möglichkeit nachgeholt. Ein An-
spruch auf Ermäßigung/Erlass von Gebühren oder Entgelten oder ein Anspruch 
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auf Schadenersatz besteht nicht.
(2)	 Die bereits zur Abfuhr bereitgestellten Abfälle sind bei Störung im Sinne des 

Abs. 1, die länger als einen Tag dauern, von dem Anschlusspflichtigen wieder 
zurückzunehmen. Abfallbehälter sind an ihren gewöhnlichen Standplatz zurück-
zustellen.

(3)	 Soweit der Betrieb der vom KBK zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsan-
lagen aus den in Abs. 1 genannten Gründen gestört ist, hat der KBK nach besten 
Kräften für andere Abfallentsorgungsmöglichkeiten zu sorgen und darauf hinzu-
wirken, dass die Störungen alsbald behoben werden.

§ 19	 Versuche

(1)	 Zur Optimierung der Abfallwirtschaft kann der KBK Versuche durchführen. Der 
Versuchsgegenstand, Durchführung, begleitende Untersuchungen, voraussicht-
liche Dauer und Umfang der Versuche sind in geeigneter Weise der Öffentlichkeit 
darzustellen.

(2)	 Jeder Abfallbesitzer hat Versuche zu dulden und nach Möglichkeit zu unterstüt-
zen.

(3)	 Aus der Durchführung von Versuchen lassen sich keine Ansprüche auf eine Ge-
bührenreduzierung oder Verringerung des Gefäßvolumens ableiten.

§ 20	 Benutzung der öffentlichen Einrichtung zur Abfallentsorgung,
	 Anfall von Abfällen, Eigentumsübergang

(1)	 Die gebührenpflichtige Benutzung der öffentlichen Einrichtung zur Abfallentsor-
gung beginnt mit der Aufstellung oder Entgegennahme der nach dieser Satzung 
zur Verfügung gestellten Abfallbehälter.

		  Bestehen auf dem Grundstück des Anschluss- und Benutzungspflichtigen be-
reits Abfallbehälter, die zur Abfallüberlassung bereitgestellt werden, so beginnt 
die gebührenpflichtige Benutzung auch dann, wenn das an die kommunale Ab-
fallentsorgung angeschlossene Grundstück mit Sammel- bzw. Abfallfahrzeugen 
zur Entleerung dieser Abfallbehälter angefahren wird. Im Falle des Ausschlusses 
vom Einsammeln und Befördern beginnt die Benutzung der öffentlichen Abfall-
entsorgung mit der in zulässiger Weise bewirkten Bereitstellung der Abfälle bei 
der betreffenden Abfallentsorgungsanlage.

(2)	 Dritten ist es nicht gestattet, angefallene Abfälle zu durchsuchen oder wegzu-
nehmen.

		  Als angefallen zum Einsammeln und Befördern gelten Abfälle, wenn die Vor-
aussetzungen des Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erfüllt sind.

		  Abfälle, die zur Verwertung oder zum Behandeln, Lagern und Ablagern und zur 
Beseitigung bei vom KBK zur Verfügung gestellten Anlagen zur Abfallentsorgung 
angeliefert werden, gelten als angefallen, sobald sie in zulässiger Weise auf das 
Gelände der entsprechenden Abfallentsorgungsanlage verbracht worden sind.

(3)	 Zugelassene Abfälle gehen in das Eigentum der Drittbeauftragten über, sobald 
sie eingesammelt, auf die Sammelfahrzeuge verladen oder bei den vom KBK zur 
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Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen angenommen worden sind.
(4)	 In Abfällen gefundene Wertgegenstände gelten als Fundsache.

§ 21	 Haftung

(1)	 Schäden, die den Drittbeauftragten oder deren Bediensteten
	 a.	 durch unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter oder Abfallsäcke,
	 b.	 durch Füllung der Abfallbehälter und Abfallsäcke mit gem. § 3 Abs. 1 - 3 von 

der Abfallentsorgung ausgeschlossenen Abfällen,
	 c.	 durch die mangelnde Verkehrssicherheit von Behälterstandplätzen oder 

Transportwegen,
	 d.	 durch sonstige unsachgemäße Benutzung der öffentlichen Abfuhr- und 

Abfallentsorgungseinrichtung entstehen, hat der Grundstückseigentümer 
bzw. der Abfallbesitzer zu ersetzen.

	 Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Grundstückseigentümer bzw. Abfallbe-
sitzer beweist, dass das schadenstiftende Ereignis nicht durch ihn verschuldet 
worden ist.

§ 22	 Gebühren

(1)	 Für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung werden Gebühren nach der 
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallentsorgung 
erhoben.

(2)	 Die Verpflichtung zur Entgeltzahlung an vom KBK gemäß § 1 Abs. 1 beauftragte 
Dritte bleibt unberührt.

§ 23	 Andere Berechtigte und Verpflichtete

(1)	 Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte 
und Pflichten gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungsberechtigte 
(§ 1093 BGB), Dauerwohnungsberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige 
Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes einzeln oder in 
der Gesamtheit, Nießbraucher, ihnen gleichstehende zum Besitz eines Grund-
stückes dinglich Berechtigte sowie denjenigen, der ohne Eigentümer zu sein, 
die tatsächliche Gewalt über das Grundstück in der Weise ausübt, dass er den 
Eigentümer von der Einwirkung auf das Grundstück wirtschaftlich ausschließen 
kann (wirtschaftliches Eigentum im Sinne von § 39 Abgabenordnung).

(2)	 Ein Grundstückseigentümer wird von seinen Verpflichtungen nicht dadurch be-
freit, dass außer ihm noch andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhan-
den sind.

(3)	 Grundstück im Sinne dieser Satzung ist – unabhängig von der Eintragung im 
Liegenschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grund-
stücksbezeichnung – jeder Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche 
Einheit bildet.
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§ 24	 Zwangsmaßnahmen

Die Anordnungen der Bediensteten des KBK sind zu befolgen. Wird einer Anordnung 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist entsprochen, so ist der KBK berechtigt, die 
notwendigen Zwangsmittel nach den §§ 55 ff. des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen anzuwenden, insbesondere die erforderlichen 
Maßnahmen auf Kosten des Anschlussberechtigten durchzuführen oder von anderen 
durchführen zu lassen.

§ 25	 Ordnungswidrigkeiten

(1)	 Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt 
ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, 
indem er

	 1.	 ausgeschlossene Abfälle der kommunalen Abfallentsorgung überlässt 
(§ 3),

	 2.	 vom Einsammeln und Befördern durch den KBK ausgeschlossene Abfälle 
nicht bestimmungsgemäß zu einer zur Verfügung gestellten Abfallent- 
sorgungsanlage befördert (§ 3 Abs. 3, § 16 Abs. 1),

	 3.	 auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm angefallene Abfälle der öffent- 
lichen Abfallentsorgung nicht überlässt (§ 5 Abs. 2 bis 4),

	 4.	 entgegen § 8 Abs. 7 gelbe Säcke oder gelbe Abfallbehälter vor dem Abhol-
tag zum Einsammeln bereitstellt,

	 5.	 entgegen § 9 Abs. 3 Abfallbehälter auf andere Grundstücke verschiebt,
	 6.	 entgegen § 10 Abs. 1 Auskünfte über den erstmaligen Anfall von Abfäl-

len, deren Art und voraussichtliche Menge, die Anzahl der Bewohner des 
Grundstückes, die Anzahl der auf dem Grundstück Beschäftigten, die 
Eigenverwertung sowie über jede diesbezügliche Veränderung nicht oder 
nicht richtig erteilt,

	 7.	 entgegen § 10 Abs. 1 Buchstabe f) die Standplätze und Transportwege für 
die Abfallbehälter nicht den Bediensteten des durch den KBK beauftragten 
Dritten zugänglich macht,

	 8.	 entgegen § 10 Abs. 2 den Bediensteten des KBK einen ungehinderten 
Zutritt zu allen in Frage kommenden Teilen des angeschlossenen Grund-
stückes nicht gewährt,

	 9.	 entgegen § 11 Abs. 1 einzusammelnde Abfälle nicht in die jeweiligen Abfall-
behälter gemäß § 8 Abs. 2, 3 und 7 entsprechend deren Zweckbestimmung 
einfüllt,

	 10.	 entgegen § 11 Abs. 2 Abfälle in Abfallbehälter verpresst oder Abfallbehälter 
zur Beseitigung nach verwertbaren Abfällen durchsucht,

	 11.	 entgegen § 11 Abs. 6 die Sammelcontainer außerhalb der festgelegten Ein-
wurfzeiten benutzt,

	 12.	 entgegen § 11 Abs. 6 Abfälle neben die Sammelcontainer ablegt,
	 13.	 entgegen § 12 keine Standplätze für Abfallbehälter einrichtet,
	 14.	 entgegen § 14 Abs. 1 Abfallbehälter vor dem Abholtag aufstellt,
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	 15.	 entgegen § 14 Abs. 3 Abfallbehälter nach der Entleerung nicht unverzüg-
lich, spätestens jedoch nicht zum Ende des Tages der Entleerung, von der 
Straße entfernt,

	 16.	 entgegen § 15 Sperrgut nicht anmeldet und bereitstellt oder Sperrgut vor 
dem Abholtag bereitstellt,

	 17.	 entgegen § 18 Abs. 2 Abfallbehälter nicht zurückstellt,
	 18.	 entgegen § 20 Abs. 2 angefallene Abfälle durchsucht oder wegnimmt.
(2)	 Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahn-

det werden.

§ 26	 Inkrafttreten

(1)	 Die Satzung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2)	 Gleichzeitig tritt die Abfallsatzung der Stadt Krefeld (AbfS) vom 11.12.2003 

(Krefelder Amtsblatt Nr. 51 vom 18.12.2003 Seiten 310 ff.), in der Fassung der 
12. Änderungssatzung vom 14.12.2017(Krefelder Amtsblatt Nr. 51 vom 21.12.2017, 
S. 308 ff.) gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung der Stadt Krefeld für den Kommunalbe-
trieb Krefeld, Anstalt des öffentlichen Rechts vom 12.12.2016 
(Krefelder Amtsblatt Nr. 50 vom 15.12.2016, S. 330 – 334) in Gestalt der 5. Ände-
rungssatzung vom 17.12.2024 (Krefelder Amtsblatt Nr. 51 vom 19.12.2024, S. 1) 
außer Kraft.
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Anlage 1 der Abfallsatzung des KBK vom 18.12.2025

Liste der gemäß § 3 Abs. 1 der Abfallsatzung des KBK vom 18.12.2025 in der jeweils 
geltenden Fassung von der Entsorgungspflicht des KBK ausgeschlossenen Abfallarten 
und der Abfallarten, die von der Entsorgungspflicht des KBK nicht ausgeschlossenen 
sind mit der Zuweisung zu den in Frage kommenden Abfallentsorgungsanlagen und 
Abgabestellen.

1.	 Die Entsorgung der in der Liste gekennzeichneten Abfallarten steht unter dem
	 Vorbehalt der Zulassung im Rahmen der Nachweisverordnung und der zu den
	 Abfallentsorgungsanlagen ergangenen Genehmigungsbescheide sowie deren
	 Betriebsordnung.

2.	 Erläuterungen der verwendeten Abkürzungen, Begriffe, Ziffern und Zeichen

Abfallschlüssel:	 der Verordnung zur Umsetzung des Europäischen Abfallkatalogs
	 (Abfallverzeichnis – Verordnung – AVV vom 10.12.2001 in der jeweils
	 geltenden Fassung)
Ausschluss:	 Die in der Spalte Ausschluss mit „A“ gekennzeichneten Abfallarten sind von
	 der Entsorgungspflicht der Stadt Krefeld ausgeschlossen.
MKVA:	 Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage
	 Parkstraße 234, 47829 Krefeld
Umschlaganlage Grünabfall:	 Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH
	 Bruchfeld 33, 47809 Krefeld
Umschlaganlage Bioabfall:	 Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH
	 Bruchfeld 33, 47809 Krefeld
MAV Krefeld GmbH:	 Annahmestelle für Bauschutt und Baustellenabfälle,
	 Bataverstraße 9, 47809 Krefeld
Wertstoffhof: 	 Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH,
	 Bruchfeld 33, 47809 Krefeld (Zufahrt über Idastraße)
Depotcontainer: 	 an verschiedenen Standorten im ganzen Stadtgebiet
	 (https://www.kbk-krefeld.de/depotcontainer)
a. n. g.	 Die Abkürzung „a. n. g.“ in Spalte 2 steht für „anderweitig nicht genannt“ und
	 bezeichnet Abfallarten, deren ASN mit den Ziffern 99 enden.
HZVA	 Die Abkürzung „HZVA“ in Spalte 2 steht für Herstellung, Zubereitung, Vertrieb
	 und Anwendung.
×	 Die Zuweisung einer Abfallart zu einer Entsorgungsanlage wird durch
	 ein Kreuz (×) in den Spalten 4 bis 9 der entsprechenden Tabellenzeile ge-
	 kennzeichnet. Betroffen sind die Abfälle, die nicht nach § 3 Abs. 1 von
	 der Entsorgungspflicht des KBK ausgeschlossen sind. Die Zuordnung der
	 Anlieferer zu den Entsorgungsanlagen ist in § 16 Absatz 1 der Abfallsatzung
	 des KBK (AbfS) geregelt.
*	 Die Abfallarten, deren ASN in Spalte 1 mit einem Sternchen (*) versehen sind,
	 sind gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Absatz 5 Kreislaufwirtschaftsgesetz
	 (KrWG) in Verbindung mit § 48 KrWG sowie der AVV.
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Abfallbezeichnung

01	 Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen
	 sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung
	 von Bodenschätzen entstehen
01 01	 Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen
01 01 01	 Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen	 A
01 01 02	 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Boden-
	 schätzen	 A
01 03	 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbei-
	 tung von metallhaltigen Bodenschätzen	 A
01 03 04*	 Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbei-
	 tung von sulfidischem Erz	 A
01 03 05*	 andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe
	 enthalten	 A
01 03 06	 Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die
	 unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen	 A
01 03 07*	 andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der
	 physikalischen und chemischen Verarbeitung von metall-	 A
	 haltigen Bodenschätzen	
01 03 08	 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 01 03 07 fallen	 A
01 03 09	 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Aus-
	 nahme von Abfällen, die unter 01 03 10 fallen	 A
01 03 10*	 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung, der ge-
	 fährliche Stoffe enthält, mit Ausnahme der unter 01 03 07	 A
	 genannten Abfälle	
01 03 99	 Abfälle a. n. g.	 A
01 04	 Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterver-
	 arbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen
01 04 07*	 gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der
	 physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von	 A
	 nichtmetallhaltigen Bodenschätzen	
01 04 08	 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 01 04 07 fallen	 A
01 04 09	 Abfälle von Sand und Ton	 A
01 04 10	 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 01 04 07 fallen	 A
01 04 11	 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit
	 Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen	 A
01 04 12	 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der
	 Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme	 A
	 derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen	
01 04 13	 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 01 04 07 fallen	 A
01 04 99	 Abfälle a. n. g.	 A
01 05	 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle
01 05 04	 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen	 A
01 05 05*	 ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle	 A
01 05 06*	 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche
	 Stoffe enthalten	 A
01 05 07	 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen	 A
01 05 08	 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme
	 erjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen	 A
01 05 99	 Abfälle a. n. g.	 A
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02	 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft,
	 Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung
	 und Verarbeitung von Nahrungsmitteln
02 01	 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft,
	 Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei
02 01 01	 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen		  ×
02 01 02	 Abfälle aus tierischem Gewebe		  ×
02 01 03	 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe		  ×
02 01 04	 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)		  ×
02 01 06	 tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist
	 (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt
	 gesammelt und extern behandelt	 A
02 01 07	 Abfälle aus der Forstwirtschaft	 A
02 01 08*	 Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A
02 01 09	 Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit
	 Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen	 A
02 01 10	 Metallabfälle	 A
02 01 99	 Abfälle a. n. g.		  ×
02 02	 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch,
	 Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs
02 02 01	 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen	 A
02 02 02	 Abfälle aus tierischem Gewebe		  ×
02 02 03	 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe		  ×
02 02 04	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung		  ×
02 02 99	 Abfälle a. n. g.		  ×
02 03	 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst,
	 Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und
	 Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von
	 Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermen-
	 tierung von Melasse
02 03 01	 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier-
	 und Abtrennprozessen		  ×
02 03 02	 Abfälle von Konservierungsstoff	 A
02 03 03	 Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln	 A
02 03 04	 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe		  ×
02 03 05	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung	 A
02 03 99	 Abfälle a. n. g.		  ×
02 04	 Abfälle aus der Zuckerherstellung
02 04 01	 Rübenerde	 A
02 04 02	 nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm	 A
02 04 03	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung	 A
02 04 99	 Abfälle a. n. g.	 A
02 05	 Abfälle aus der Milchverarbeitung
02 05 01	 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe		  ×
02 05 02	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung	 A
02 05 99	 Abfälle a. n. g.		  ×
02 06	 Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren
02 06 01	 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe		  ×
02 06 02	 Abfälle von Konservierungsstoffen	 A
02 06 03	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung	 A
02 06 99	 Abfälle a. n. g.	 A
02 07	 Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und
	 alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao)
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02 07 01	 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen
	 Zerkleinerung des Rohmaterials		  ×
02 07 02	 Abfälle aus der Alkoholdestillation		  ×
02 07 03	 Abfälle aus der chemischen Behandlung	 A
02 07 04	 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe		  ×
02 07 05	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung	 A
02 07 99	 Abfälle a. n. g.		  ×

03	 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung
	 von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe
03 01	 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung
	 von Platten und Möbeln				  
03 01 01	 Rinden- und Korkabfälle		  ×	 ×				  
03 01 04*	 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten
	 und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten		  ×					   
03 01 05	 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und
	 Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen		  ×	 ×				  
03 01 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   
03 02	 Abfälle aus der Holzkonservierung							     
03 02 01*	 halogenfreie organische Holzschutzmittel	 A						    
03 02 02*	 chlororganische Holzschutzmittel	 A						    
03 02 03*	 metallorganische Holzschutzmittel	 A						    
03 02 04*	 anorganische Holzschutzmittel	 A						    
03 02 05*	 andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
03 02 99	 Holzschutzmittel a. n. g.	 A						    
03 03	 Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff,
	 Papier, Karton und Pappe							     
03 03 01	 Rinden- und Holzabfälle		  ×					   
03 03 02	 Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen)	 A						    
03 03 05	 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling		  ×					   
03 03 07	 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung
	 von Papier- und Pappabfällen		  ×					   
03 03 08	 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe
	 für das Recycling		  ×					   
03 03 09	 Kalkschlammabfälle	 A						    
03 03 10	 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme
	 aus der mechanischen Abtrennung		  ×					   
03 03 11	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen		  ×					   
03 03 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   

04	 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie
04 01	 Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie							     
04 01 01	 Fleischabschabungen und Häuteabfälle		  ×					   
04 01 02	 geäschertes Leimleder	 A						    
04 01 03*	 Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase	 A						    
04 01 04	 chromhaltige Gerbereibrühe	 A						    
04 01 05	 chromfreie Gerbereibrühe	 A						    
04 01 06	 chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebs-
	 eigenen Abwasserbehandlung		  ×					   
04 01 07	 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebs-
	 eigenen Abwasserbehandlung	 A						    
04 01 08	 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte,
	 Schleifstaub, Falzspäne)		  ×					   
04 01 09	 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish		  ×					   
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04 01 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   
04 02	 Abfälle aus der Textilindustrie							     
04 02 09	 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien,
	 Elastomer, Plastomer)		  ×					   
04 02 10	 organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette, Wachse)		  ×					   
04 02 14*	 Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel
	 enthalten	 A						    
04 02 15	 Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 04 02 14 fallen	 A						    
04 02 16*	 Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten		  ×					   
04 02 17	 Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 04 02 16 fallen		  ×					   
04 02 19*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
04 02 20	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen	 A						    
04 02 21	 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern		  ×					   
04 02 22	 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern		  ×					   
04 02 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   

05	 Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung
	 und Kohlepyrolyse
05 01	 Abfälle aus der Erdölraffination							     
05 01 02*	 Entsalzungsschlämme	 A						    
05 01 03*	 Bodenschlämme aus Tanks	 A						    
05 01 04*	 saure Alkylschlämme	 A						    
05 01 05*	 verschüttetes Öl	 A						    
05 01 06*	 ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instand-
	 haltung	 A						    
05 01 07*	 Säureteere	 A						    
05 01 08*	 andere Teere	 A						    
05 01 09*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
05 01 10	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen	 A						    
05 01 11*	 Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen	 A						    
05 01 12*	 säurehaltige Öle	 A						    
05 01 13	 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung	 A						    
05 01 14	 Abfälle aus Kühlkolonnen	 A						    
05 01 15*	 gebrauchte Filtertone		  ×					   
05 01 16	 schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung	 A						    
05 01 17	 Bitumen	 A						    
05 01 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
05 06	 Abfälle aus der Kohlepyrolyse							     
05 06 01*	 Säureteere	 A						    
05 06 03*	 andere Teere	 A						    
05 06 04	 Abfälle aus Kühlkolonnen	 A						    
05 06 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   
05 07	 Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport							     
05 07 01*	 quecksilberhaltige Abfälle	 A						    
05 07 02	 schwefelhaltige Abfälle	 A						    
05 07 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
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06	 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen							     
06 01	 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb
	 und Anwendung (HZVA) von Säuren							     
06 01 01*	 Schwefelsäure und schweflige Säure	 A						    
06 01 02*	 Salzsäure	 A						    
06 01 03*	 Flusssäure	 A						    
06 01 04*	 Phosphorsäure und phosphorige Säure	 A						    
06 01 05*	 Salpetersäure und salpetrige Säure	 A						    
06 01 06*	 andere Säuren	 A						    
06 01 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
06 02	 Abfälle aus HZVA von Basen	 A						    
06 02 01*	 Calciumhydroxid	 A						    
06 02 03*	 Ammoniumhydroxid	 A						    
06 02 04*	 Natrium- und Kaliumhydroxid	 A						    
06 02 05*	 andere Basen	 A						    
06 02 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
06 03	 Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und
	 Metalloxiden	 A						    
06 03 11*	 feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten	 A						    
06 03 13*	 feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten	 A						    
06 03 14	 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen	 A						    
06 03 15*	 Metalloxide, die Schwermetalle enthalten	 A						    
06 03 16	 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 06 03 15 fallen	 A						    
06 03 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
06 04	 Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 06 03 fallen							     
06 04 03*	 arsenhaltige Abfälle	 A						    
06 04 04*	 quecksilberhaltige Abfälle						      ×	
06 04 05*	 Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten	 A						    
06 04 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
06 05	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung							     
06 05 02*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
06 05 03	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen	 A						    
06 06	 Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien,
	 aus Schwefelchemie und Entschwefelungsprozessen							     
06 06 02*	 Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten	 A						    
06 06 03	 sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 06 06 02 fallen	 A						    
06 06 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
06 07	 Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie							     
06 07 01*	 asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse	 A						    
06 07 02*	 Aktivkohle aus der Chlorherstellung	 A						    
06 07 03*	 quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme	 A						    
06 07 04*	 Lösungen und Säuren, z. B. Kontaktsäure	 A						    
06 07 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
06 08	 Abfälle aus HZVA von Silizium und Siliziumverbindungen							     
06 08 02*	 Abfälle, die gefährliche Chlorsilane enthalten	 A						    
06 08 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
06 09	 Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien
	 und aus der Phosphorchemie							     
06 09 02	 phosphorhaltige Schlacke	 A						    
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06 09 03*	 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis, die gefährliche Stoffe
	 enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind	 A						    
06 09 04	 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 06 09 03 fallen	 A						    
06 09 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
06 10	 Abfälle aus HZVA von stickstoffhaltigen Chemikalien aus
	 der Stickstoffchemie und der Herstellung von Düngemitteln							     
06 10 02*	 Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
06 10 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
06 11	 Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten
	 und Farbgebern							     
06 11 01	 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Titandioxid-
	 herstellung	 A						    
06 11 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
06 13	 Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a. n. g.							     
06 13 01*	 anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel
	 und andere Biozide	 A						    
06 13 02*	 gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02)		  ×					   
06 13 03	 Industrieruß	 A						    
06 13 04*	 Abfälle aus der Asbestverarbeitung	 A						    
06 13 05*	 Ofen- und Kaminruß	 A						    
06 13 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   

07	 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen							     
07 01	 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb
	 und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien							     
07 01 01*	 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen	 A						    
07 01 03*	 halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 01 04*	 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 01 07*	 halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände	 A						    
07 01 08*	 andere Reaktions- und Destillationsrückstände		  ×					   
07 01 09*	 halogenorg. Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien	 A						    
07 01 10*	 andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien		  ×					   
07 01 11*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
07 01 12	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen	 A						    
07 01 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   
07 02	 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi
	 und Kunstfasern							     
07 02 01*	 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen	 A						    
07 02 03*	 halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 02 04*	 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 02 07*	 halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände	 A						    
07 02 08*	 andere Reaktions- und Destillationsrückstände		  ×					   
07 02 09*	 halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien	 A						    
07 02 10*	 andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien		  ×					   
07 02 11*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
07 02 12	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen	 A						    
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07 02 13	 Kunststoffabfälle		  ×					   
07 02 14*	 Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
07 02 15	 Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 07 02 14 fallen	 A						    
07 02 16*	 Abfälle, die gefährliche Silicone enthaltend	 A						    
07 02 17	 siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten		  ×					   
07 02 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   
07 03	 Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen
	 und Pigmenten (außer 06 11)							     
07 03 01*	 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen	 A						    
07 03 03*	 halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 03 04*	 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 03 07*	 halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände	 A						    
07 03 08*	 andere Reaktions- und Destillationsrückstände	 A						    
07 03 09*	 halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien	 A						    
07 03 10*	 andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien		  ×					   
07 03 11*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
07 03 12	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11 fallen	 A						    
07 03 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   
07 04	 Abfälle aus HZVA von organischen Pflanzenschutzmitteln
	 (außer 02 01 08 und 02 01 09), Holzschutzmitteln
	 (außer 03 02) und anderen Bioziden							     
07 04 01*	 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen	 A						    
07 04 03*	 halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 04 04*	 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 04 07*	 halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände	 A						    
07 04 08*	 andere Reaktions- und Destillationsrückstände	 A						    
07 04 09*	 halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien	 A						    
07 04 10*	 andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien		  ×					   
07 04 11*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
07 04 12	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11 fallen	 A						    
07 04 13*	 feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
07 04 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
07 05	 Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika							     
07 05 01*	 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen	 A						    
07 05 03*	 halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 05 04*	 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 05 07*	 halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände	 A						    
07 05 08*	 andere Reaktions- und Destillationsrückstände	 A						    
07 05 09*	 halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien	 A						    
07 05 10*	 andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien		  ×					   
07 05 11*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
07 05 12	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11 fallen	 A						    
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07 05 13*	 feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
07 05 14	 feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 07 05 13 fallen	 A						    
07 05 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   
07 06	 Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen,
	 Waschmitteln, Desinfektions- und Körperpflegemitteln							     
07 06 01*	 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen	 A						    
07 06 03*	 halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 06 04*	 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 06 07*	 halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände	 A						    
07 06 08*	 andere Reaktions- und Destillationsrückstände		  ×					   
07 06 09*	 halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien	 A						    
07 06 10*	 andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien		  ×					   
07 06 11*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
07 06 12	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen	 A						    
07 06 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   
07 07	 Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien
	 und Chemikalien a. n. g.							     
07 07 01*	 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen	 A						    
07 07 03*	 halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 07 04*	 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten
	 und Mutterlaugen	 A						    
07 07 07*	 halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände	 A						    
07 07 08*	 andere Reaktions- und Destillationsrückstände	 A						    
07 07 09*	 halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien	 A						    
07 07 10*	 andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien		  ×					   
07 07 11*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
07 07 12	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11 fallen	 A						    
07 07 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   

08	 Abfälle aus HZVA von Beschichtungen (Farben, Lacke,
	 Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben							     
08 01	 Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken							     
08 01 11*	 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder
	 andere gefährliche Stoffe enthalten 	 A						    
08 01 11*	 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder
	 andere gefährliche Stoffe enthalten; hier ausgehärtete Farb-
	 und Lackabfälle, die keine gefährlichen Stoffe enthalten		  ×					   
08 01 12	 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 08 01 11 fallen		  ×					   
08 01 13*	 Farb- oder Lackschlämme, die organische Lösemittel
	 oder andere gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
08 01 14	 Farb- oder Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 08 01 13 fallen		  ×					   
08 01 15*	 wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen
	 Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten	 A						    
08 01 16	 wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten,
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen	 A						    
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08 01 17*	 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische
	 Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
08 01 17*	 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische
	 Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten;
	 hier: keine halogenierten Lösemittel		  ×					   
08 01 18	 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 08 01 17 fallen		  ×					   
08 01 19*	 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke
	 mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen
	 Stoffen enthalten	 A						    
08 01 20	 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten,
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen	 A						    
08 01 21*	 Farb- oder Lackentfernerabfälle		  ×					   
08 01 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   
08 02	 Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich
	 keramischer Werkstoffe)							     
08 02 01	 Abfälle von Beschichtungspulver		  ×					   
08 02 02	 wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten	 A						    
08 02 03	 wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten	 A						    
08 02 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
08 03	 Abfälle aus HZVA von Druckfarben							     
08 03 07	 wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten	 A						    
08 03 08	 wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten	 A						    
08 03 12*	 Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten		  ×					   
08 03 13	 Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 08 03 12 fallen		  ×					   
08 03 14*	 Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten,
	 hier: nur keine halogenierten Lösungsmittel		  ×					   
08 03 14*	 Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
08 03 15	 Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 08 03 14 fallen		  ×					   
08 03 16*	 Abfälle von Ätzlösungen	 A						    
08 03 17*	 Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten		  ×					   
08 03 18	 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 08 03 17 fallen		  ×					   
08 03 19*	 Dispersionsöl	 A						    
08 03 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
08 04	 Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen
	 (einschließlich wasserabweisender Materialien)							     
08 04 09*	 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische
	 Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
08 04 09*	 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische
	 Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten;
	 hier nur ausgehärtete Klebstoff- und Dichtmassenabfälle,
	 die keine gefährlichen Stoffe enthalten		  ×					   
08 04 10	 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 08 04 09 fallen		  ×					   
08 04 11*	 klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme,
	 die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe
	 enthalten	 A						    
08 04 12	 klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen	 A						    
08 04 13*	 wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen
	 mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen
	 Stoffen enthalten	 A						    
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08 04 14	 wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen
	 enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 13
	 fallen	 A						    
08 04 15*	 wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen
	 mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen
	 Stoffen enthalten	 A						    
08 04 16	 wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen
	 enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15
	 fallen	 A						    
08 04 17*	 Harzöle	 A						    
08 04 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
08 05	 Nicht unter 08 aufgeführte Abfälle							     
08 05 01*	 Isocyanatabfälle	 A						    

09	 Abfälle aus der fotografischen Industrie							     
09 01	 Abfälle aus der fotografischen Industrie							     
09 01 01*	 Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis	 A						    
09 01 02*	 Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis	 A						    
09 01 03*	 Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis	 A						    
09 01 04*	 Fixierbäder	 A						    
09 01 05*	 Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder	 A						    
09 01 06*	 silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung
	 fotografischer Abfälle	 A						    
09 01 07	 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder
	 Silberverbindungen enthalten		  ×					   
09 01 08	 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und
	 keine Silberverbindungen enthalten		  ×					   
09 01 10	 Einwegkameras ohne Batterien	 A						    
09 01 11*	 Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01,
	 16 06 02 oder 16 06 03 fallen	 A						    
09 01 12	 Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 09 01 11 fallen	 A						    
09 01 13*	 wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen
	 Silberrückgewinnung mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 09 01 06 fallen	 A						    
09 01 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    

10	 Abfälle aus thermischen Prozessen
10 01	 Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen
	 (außer 19)							     
10 01 01	 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub
	 mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt	 A						    
10 01 02	 Filterstäube aus Kohlefeuerung	 A						    
10 01 03	 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung
	 mit (unbehandeltem) Holz	 A						    
10 01 04*	 Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung	 A						    
10 01 05	 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgas-
	 entschwefelung in fester Form	 A						    
10 01 07	 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgas-
	 entschwefelung in Form von Schlämmen	 A						    
10 01 09*	 Schwefelsäure	 A						    
10 01 13*	 Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten
	 Kohlenwasserstoffen	 A						    
10 01 14*	 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus
	 der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
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10 01 15	 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub
	 aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 10 01 14 fallen	 A						    
10 01 16*	 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 01 17	 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 01 16 fallen	 A						    
10 01 18*	 Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe
	 enthalten	 A						    
10 01 19	 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen	 A						    
10 01 20*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 01 21	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen	 A						    
10 01 22*	 wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 01 23	 wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 01 22 fallen	 A						    
10 01 24	 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung	 A						    
10 01 25	 Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung
	 von Brennstoffen für Kohlekraftwerke	 A						    
10 01 26	 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung	 A						    
10 01 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 02	 Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie							     
10 02 01	 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke	 A						    
10 02 02	 unberarbeitete Schlacke	 A						    
10 02 07*	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche
	 Stoffe enthalten	 A						    
10 02 08	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 02 07 fallen	 A						    
10 02 10	 Walzzunder	 A						    
10 02 11*	 ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung	 A						    
10 02 12	 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 02 11 fallen	 A						    
10 02 13*	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 02 14	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen	 A						    
10 02 15	 andere Schlämme und Filterkuchen	 A						    
10 02 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 03	 Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie							     
10 03 02	 Anodenschrott		  ×					   
10 03 04*	 Schlacken aus der Erstschmelze	 A						    
10 03 05	 Aluminiumoxidabfälle	 A						    
10 03 08*	 Salzschlacken aus der Zweitschmelze	 A						    
10 03 09*	 schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze	 A						    
10 03 15*	 Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser
	 entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt	 A						    
10 03 16	 Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15
	 fällt	 A						    
10 03 17*	 teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung		  ×					   
10 03 18	 Abfälle aus der Anodenherstellung die Kohlenstoffe
	 enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17
	 fallen		  ×					   
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10 03 19*	 Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält	 A						    
10 03 20	 Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub,
	 der unter 10 03 19 fällt	 A						    
10 03 21*	 andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlen-
	 staub), die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 03 22	 andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlen-
	 staub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen	 A						    
10 03 23*	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche
	 Stoffe enthalten	 A						    
10 03 24	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 03 23 fallen	 A						    
10 03 25*	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 03 26	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen	 A						    
10 03 27*	 ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung	 A						    
10 03 28	 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 03 27 fallen	 A						    
10 03 29*	 gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung
	 von Salzschlacken und schwarzen Krätzen	 A						    
10 03 30	 Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken
	 und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 10 03 29 fallen	 A						    
10 03 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 04	 Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie							     
10 04 01*	 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)	 A						    
10 04 02*	 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)	 A						    
10 04 03*	 Calciumarsenat	 A						    
10 04 04*	 Filterstaub	 A						    
10 04 05*	 andere Teilchen und Staub	 A						    
10 04 06*	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung	 A						    
10 04 07*	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung	 A						    
10 04 09*	 ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung	 A						    
10 04 10	 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 04 09 fallen	 A						    
10 04 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 05	 Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie							     
10 05 01	 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)	 A						    
10 05 03*	 Filterstaub	 A						    
10 05 04	 andere Teilchen und Staub	 A						    
10 05 05*	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung	 A						    
10 05 06*	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung	 A						    
10 05 08*	 ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung	 A						    
10 05 09	 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 05 08 fallen	 A						    
10 05 10*	 Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder
	 in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher
	 Menge abgeben	 A						    
10 05 11	 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 10 05 10 fallen	 A						    
10 05 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 06	 Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie							     
10 06 01	 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)	 A						    
10 06 02	 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)	 A						    
10 06 03*	 Filterstaub	 A						    
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10 06 04	 andere Teilchen und Staub	 A						    
10 06 06*	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung	 A						    
10 06 07*	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung	 A						    
10 06 09*	 ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung	 A						    
10 06 10	 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 06 09 fallen	 A						    
10 06 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 07	 Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platin-
	 metallurgie							     
10 07 01	 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)	 A						    
10 07 02	 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)	 A						    
10 07 03	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung	 A						    
10 07 04	 andere Teilchen und Staub	 A						    
10 07 05	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung	 A						    
10 07 07*	 ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung	 A						    
10 07 08	 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 07 07 fallen	 A						    
10 07 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 08	 Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie							     
10 08 04	 Teilchen und Staub	 A						    
10 08 08*	 Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze)	 A						    
10 08 09	 andere Schlacken	 A						    
10 08 10*	 Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder
	 in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher
	 Menge abgeben	 A						    
10 08 11	 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 10 08 10 fallen	 A						    
10 08 12*	 teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung	 A						    
10 08 13	 Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff ent-
	 halten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12 fallen	 A						    
10 08 14	 Anodenschrott	 A						    
10 08 15*	 Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält	 A						    
10 08 16	 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15
	 fällt	 A						    
10 08 17*	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 08 18	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen	 A						    
10 08 19*	 ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung	 A						    
10 08 20	 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 08 19 fallen	 A						    
10 08 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 09	 Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl							     
10 09 03	 Ofenschlacke	 A						    
10 09 05*	 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande
	 vor dem Gießen	 A						    
10 09 06	 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 09 05 fallen	 A						    
10 09 07*	 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande
	 nach dem Gießen	 A						    
10 09 08	 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 09 07 fallen	 A						    
10 09 09*	 Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält	 A						    
10 09 10	 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09
	 fällt	 A						    
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10 09 11*	 andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 09 12	 andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 10 09 11 fallen	 A						    
10 09 13*	 Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 09 14	 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 10 09 13 fallen	 A						    
10 09 15*	 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 09 16	 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 09 15 fallen	 A						    
10 09 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 10	 Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen							     
10 10 03	 Ofenschlacke	 A						    
10 10 05*	 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande
	 vor dem Gießen	 A						    
10 10 06	 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 10 05 fallen	 A						    
10 10 07*	 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande
	 nach dem Gießen	 A						    
10 10 08	 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 10 07 fallen	 A						    
10 10 09*	 Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält	 A						    
10 10 10	 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09
	 fällt	 A						    
10 10 11*	 andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 10 12	 andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 10 10 11 fallen	 A						    
10 10 13*	 Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 10 14	 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 10 10 13 fallen	 A						    
10 10 15*	 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 10 16	 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 10 15 fallen	 A						    
10 10 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 11	 Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen							     
10 11 03	 Glasfaserabfall	 A						    
10 11 05	 Teilchen und Staub	 A						    
10 11 09*	 Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen	 A						    
10 11 10	 Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme
	 desjenigen, der unter 10 11 09 fällt	 A						    
10 11 11*	 Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwer-
	 metalle enthalten (z. B. aus Kathodenstrahlröhren)	 A						    
10 11 12	 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11
	 fällt	 A						    
10 11 13*	 Glaspolier- und Glasschleifschlämme,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 11 14	 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 11 13 fallen	 A						    
10 11 15*	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 11 16	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 11 15 fallen	 A						    
10 11 17*	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    

De
po

tc
on

ta
in

er

W
er

ts
to

ffh
of

M
AV

 K
re

fe
ld

Gm
bH

Um
sc

hl
ag

an
la

ge
Bi

oa
bf

al
l

Um
sc

hl
ag

an
la

ge
Gr

ün
ab

fa
ll

M
KV

A

Au
ss

ch
lu

ss

Ab
fa

lls
ch

lü
ss

el

Abfallbezeichnung



38 Abfallsatzung 2025

De
po

tc
on

ta
in

er

W
er

ts
to

ffh
of

M
AV

 K
re

fe
ld

Gm
bH

Um
sc

hl
ag

an
la

ge
Bi

oa
bf

al
l

Um
sc

hl
ag

an
la

ge
Gr

ün
ab

fa
ll

M
KV

A

Au
ss

ch
lu

ss

Ab
fa

lls
ch

lü
ss

el

Abfallbezeichnung

10 11 18	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17 fallen	 A						    
10 11 19*	 feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
	 lung, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 11 20	 feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
	 lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen	 A						    
10 11 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 12	 Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen
	 und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug							     
10 12 01	 Rohmischungen vor dem Brennen	 A						    
10 12 03	 Teilchen und Staub	 A						    
10 12 05	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung	 A						    
10 12 06	 verworfene Formen	 A						    
10 12 08	 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und
	 Steinzeug (nach dem Brennen)	 A						    
10 12 09*	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 12 10	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 12 09 fallen	 A						    
10 12 11*	 Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten	 A						    
10 12 12	 Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11
	 fallen	 A						    
10 12 13	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung	 A						    
10 12 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 13	 Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips
	 und Erzeugnissen aus diesen							     
10 13 01	 Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen	 A						    
10 13 04	 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung
	 von Branntkalk	 A						    
10 13 06	 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)	 A						    
10 13 07	 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung	 A						    
10 13 09*	 asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement	 A						    
10 13 10	 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen	 A						    
10 13 11	 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe
	 auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter
	 10 13 09 und 10 13 10 fallen	 A						    
10 13 12*	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
10 13 13	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 10 13 12 fallen	 A						    
10 13 14	 Betonabfälle und Betonschlämme	 A						    
10 13 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
10 14	 Abfälle aus Krematorien							     
10 14 01*	 quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung	 A						    

11	 Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung
	 und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen;
	 Nichteisen-Hydrometallurgie
11 01	 Abfälle a. d. chemischen Oberflächenbearbeitung und
	 Beschichtung von Metallen u. anderen Werkstoffen
	 (z. B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phosphatieren,
	 alkalisches Entfetten und Anodisierung)							     
11 01 05*	 saure Beizlösungen	 A						    
11 01 06*	 Säuren a. n. g.	 A						    
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11 01 07*	 alkalische Beizlösungen	 A						    
11 01 08*	 Phosphatierschlämme	 A						    
11 01 09*	 Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe
	 enthalten	 A						    
11 01 10	 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 11 01 09 fallen	 A						    
11 01 11*	 wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
11 01 12	 wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 11 01 11 fallen	 A						    
11 01 13*	 Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
11 01 14	 Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 11 01 13 fallen	 A						    
11 01 15*	 Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionen-
	 austauschsystemen, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
11 01 16*	 gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze		  ×					   
11 01 98*	 andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
11 01 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
11 02	 Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie							     
11 02 02*	 Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie
	 (einschließlich Jarosit, Goethit)	 A						    
11 02 03	 Abfälle aus der Herstellung von Anoden
	 für wässrige elektrolytische Prozesse		  ×					   
11 02 05*	 Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
11 02 06	 Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 02 05 fallen	 A						    
11 02 07*	 andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
11 02 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
11 03	 Schlämme und Feststoffe aus Härteprozessen							     
11 03 01*	 cyanidhaltige Abfälle	 A						    
11 03 02*	 andere Abfälle	 A						    
11 05	 Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung							     
11 05 01	 Hartzink	 A						    
11 05 02	 Zinkasche	 A						    
11 05 03*	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung	 A						    
11 05 04*	 gebrauchte Flussmittel	 A						    
11 05 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    

12	 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung
	 sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächen-
	 bearbeitung von Metallen und Kunststoffen
12 01	 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung
	 sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächen-
	 bearbeitung von Metallen und Kunststoffen							     
12 01 01	 Eisenfeil- und -drehspäne	 A						    
12 01 02	 Eisenstaub und -teilchen	 A						    
12 01 03	 NE-Metallfeil- und -drehspäne	 A						    
12 01 04	 NE-Metallstaub und -teilchen	 A						    
12 01 05	 Kunststoffspäne und -drehspäne		  ×					   
12 01 06*	 halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis
	 (außer Emulsionen und Lösungen)	 A						    
12 01 07*	 halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis
	 (außer Emulsionen und Lösungen)	 A						    
12 01 08*	 halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen	 A						    
12 01 09*	 halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen	 A						    
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12 01 10*	 synthetische Bearbeitungsöle	 A						    
12 01 12*	 gebrauchte Wachse und Fette		  ×					   
12 01 13	 Schweißabfälle	 A						    
12 01 14*	 Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten		  ×					   
12 01 15	 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 12 01 14 fallen		  ×					   
12 01 16*	 Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
12 01 17	 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 12 01 16 fallen	 A						    
12 01 18*	 ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und
	 Läppschlämme)		  ×					   
12 01 19*	 biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle	 A						    
12 01 20*	 gebrauchte Hon- und Schleifmittel,
	 die gefährliche Stoffe enthalten		  ×					   
12 01 21	 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 12 01 20 fallen		  ×					   
12 01 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   
12 03	 Abfälle aus der Wasser- und Dampfentfettung (außer 11)							     
12 03 01*	 wässrige Waschflüssigkeiten	 A						    
12 03 02*	 Abfälle aus der Dampfentfettung	 A						    

13	 Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen
	 (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter die Kapitel 05,
	 12 und 19 fallen)
13 01	 Abfälle von Hydraulikölen							     
13 01 01*	 Hydrauliköle, die PCB enthalten	 A						    
13 01 04*	 chlorierte Emulsionen	 A						    
13 01 05*	 nichtchlorierte Emulsionen	 A						    
13 01 09*	 chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis	 A						    
13 01 10*	 nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis	 A						    
13 01 11*	 synthetische Hydrauliköle	 A						    
13 01 12*	 biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle	 A						    
13 01 13*	 andere Hydrauliköle	 A						    
13 02	 Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen							     
13 02 04*	 chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
	 auf Mineralölbasis	 A						    
13 02 05*	 nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
	 auf Mineralölbasis						      ×	
13 02 06*	 synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle		  ×					   
13 02 07*	 biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe-
	 und Schmieröle		  ×					   
13 02 08*	 andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle		  ×					   
13 03	 Abfälle von Isolier- und Wärmeübertragungsölen							     
13 03 01*	 Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten	 A						    
13 03 06*	 chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle
	 auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 13 03 01 fallen	 A						    
13 03 07*	 nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle
	 auf Mineralölbasis	 A						    
13 03 08*	 synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle	 A						    
13 03 09*	 biologisch leicht abbaubare Isolier-
	 und Wärmeübertragungsöle	 A						    
13 03 10*	 andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle	 A						    
13 04	 Bilgenöle							     
13 04 01*	 Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt	 A						    
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13 04 02*	 Bilgenöle aus Molenablaufkanälen	 A						    
13 04 03*	 Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt	 A						    
13 05	 Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern							     
13 05 01*	 feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasser-
	 abscheidern		  ×					   
13 05 02*	 Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern	 A						    
13 05 03*	 Schlämme aus Einlaufschächten	 A						    
13 05 06*	 Öle aus Öl-/Wasserabscheidern	 A						    
13 05 07*	 öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern	 A						    
13 05 08*	 Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasser-
	 abscheidern		  ×					   
13 07	 Abfälle aus flüssigen Brennstoffen							     
13 07 01*	 Heizöl und Diesel	 A						    
13 07 02*	 Benzin	 A						    
13 07 03*	 andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)	 A						    
13 08	 Ölabfälle a. n. g.							     
13 08 01*	 Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern	 A						    
13 08 02*	 andere Emulsionen	 A						    
13 08 99*	 Abfälle a. n. g.	 A						    

14	 Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln
	 und Treibgasen (außer Abfälle, die unter Kapitel 07 oder
	 08 fallen)
14 06	 Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln
	 sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen							     
14 06 01*	 Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW	 A						    
14 06 02*	 andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische	 A						    
14 06 03*	 andere Lösemittel und Lösemittelgemische	 A						    
14 06 04*	 Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel
	 enthalten	 A						    
14 06 05*	 Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel
	 enthalten	 A						    

15	 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher,
	 Filtermaterialien und Schutzkleidung
15 01	 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter
	 kommunaler Verpackungsabfälle)							     
15 01 01	 Verpackungen aus Papier und Pappe		  ×					   
15 01 02	 Verpackungen aus Kunststoff		  ×					   
15 01 03	 Verpackungen aus Holz		  ×					   
15 01 04	 Verpackungen aus Metall		  ×					   
15 01 05	 Verbundverpackungen		  ×					   
15 01 06	 gemischte Verpackungen		  ×					   
15 01 07	 Verpackungen aus Glas	 A						    
15 01 09	 Verpackungen aus Textilien		  ×					   
15 01 10*	 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe
	 enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind		  ×				    ×	
15 01 11*	 Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste
	 poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich
	 geleerter Druckbehältnisse						      ×	
15 02	 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutz-
	 kleidung							     
15 02 02*	 Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich
	 Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung,
	 die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind		  ×				    ×	
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15 02 03	 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutz-
	 kleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen		  ×					   

16	 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind
16 01	 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger
	 (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle
	 aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie
	 der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08)							     
16 01 03	 Altreifen		  ×					   
16 01 04*	 Altfahrzeuge	 A						    
16 01 06	 Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere
	 gefährliche Bestandteile enthalten	 A						    
16 01 07*	 Ölfilter		  ×					   
16 01 08*	 quecksilberhaltige Bauteile	 A						    
16 01 09*	 Bauteile, die PCB enthalten	 A						    
16 01 10*	 explosive Bauteile (z. B. aus Airbags)	 A						    
16 01 11*	 asbesthaltige Bremsbeläge	 A						    
16 01 12	 Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11
	 fallen	 A						    
16 01 13*	 Bremsflüssigkeiten	 A						    
16 01 14*	 Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
16 01 15	 Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 16 01 14 fallen	 A						    
16 01 16	 Flüssiggasbehälter	 A						    
16 01 17	 Eisenmetalle	 A						    
16 01 18	 Nichteisenmetalle	 A						    
16 01 19	 Kunststoffe		  ×					   
16 01 20	 Glas	 A						    
16 01 21*	 gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen		  ×					   
16 01 22	 Bauteile a.n.g.		  ×					   
16 01 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
16 02	 elektrische und elektronische Geräten und deren Bauteile							     
16 02 09*	 Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten	 A						    
16 02 10*	 gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder
	 damit verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 16 02 09 fallen	 A						    
16 02 11*	 gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe,
	 HFCKW oder HFKW enthalten	 A						    
16 02 12*	 gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten	 A						    
16 02 13*	 gefährliche Bauteile (22) enthaltende gebrauchte Geräte
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12
	 fallen		  ×					   
16 02 14	 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen		  ×					   
16 02 15*	 aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile	 A						    
16 02 16	 aus gebrauchten Geräten entfernte Bauteile
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen		  ×					   
16 03	 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse							     
16 03 03*	 anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
16 03 04	 anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 16 03 03 fallen	 A						    
16 03 05*	 organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
16 03 06	 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 16 03 05 fallen	 A						    
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16 03 07	 metallisches Quecksilber	 A						    
16 04	 Explosivabfälle							     
16 04 01*	 Munition	 A						    
16 04 02*	 Feuerwerkskörperabfälle	 A						    
16 04 03*	 andere Explosivabfälle	 A						    
16 05	 Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien							     
16 05 04*	 gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern
	 (einschließlich Halonen)						      ×	
16 05 05	 Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 16 05 04 fallen						      ×	
16 05 06*	 Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen
	 oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Labor-
	 chemikalien							     
16 05 07*	 gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus
	 gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten						      ×	
16 05 08*	 gebrauchte organische Chemikalien, die aus
	 gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten						      ×	
16 05 09	 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen							     
16 06	 Batterien und Akkumulatoren							     
16 06 01*	 Bleibatterien						      ×	
16 06 02*	 Ni-Cd-Batterien	 A						    
16 06 03*	 Quecksilber enthaltende Batterien	 A						    
16 06 04	 Alkalibatterien (außer 16 06 03)	 A						    
16 06 05	 andere Batterien und Akkumulatoren	 A						    
16 06 06*	 getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien
	 und Akkumulatoren	 A						    
16 07	 Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks
	 und Fässern (außer 05 und 13)							     
16 07 08*	 ölhaltige Abfälle	 A						    
16 07 09*	 Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
16 07 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
16 08	 Gebrauchte Katalysatoren							     
16 08 01	 gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium,
	 Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten 
	 (außer 16 08 07)	 A						    
16 08 02*	 gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangs-
	 metalle oder deren Verbindungen enthalten	 A						    
16 08 03	 gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle
	 oder deren Verbindungen enthalten, a. n. g.	 A						    
16 08 04	 gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen
	 (außer 16 08 07)	 A						    
16 08 05*	 gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten	 A						    
16 08 06*	 gebrauchte Flüssigkeiten, die als Katalysatoren verwendet
	 wurden	 A						    
16 08 07*	 gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe
	 verunreinigt sind	 A						    
16 09	 Oxidierende Stoffe							     
16 09 01*	 Permanganate, z. B. Kaliumpermanganat	 A						    
16 09 02*	 Chromate, z. B. Kaliumchromat, Kalium- oder Natrium-
	 dichromat	 A						    
16 09 03*	 Peroxide, z. B. Wasserstoffperoxid	 A						    
16 09 04*	 oxidierende Stoffe a. n. g.	 A						    
16 10	 Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung							     
16 10 01*	 wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
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16 10 02	 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 16 10 01 fallen	 A						    
16 10 03*	 wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
16 10 04	 wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 16 10 03 fallen	 A						    
16 11	 Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien							     
16 11 01*	 Auskleidungen und feuerfeste Materialien
	 auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
16 11 02	 Auskleidungen und feuerfeste Materialien
	 auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen	 A						    
16 11 03*	 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien
	 aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe
	 enthalten	 A						    
16 11 04	 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien
	 aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 16 11 03 fallen	 A						    
16 11 05*	 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nicht-
	 metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
16 11 06	 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nicht-
	 metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, 
	 die unter 16 11 05 fallen	 A						    

17	 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub
	 von verunreinigten Standorten)
17 01	 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik							     
17 01 01	 Beton					     ×		
17 01 02	 Ziegel					     ×		
17 01 03	 Fliesen und Keramik					     ×		
17 01 06*	 Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton,
	 Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe
	 enthalten	 A						    
17 01 07	 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen					     × 		
17 02	 Holz, Glas und Kunststoff							     
17 02 01	 Holz		  ×					   
17 02 02	 Glas	 A						    
17 02 03	 Kunststoff		  ×					   
17 02 04*	 Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
	 oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind		  ×					   
17 03	 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte							     
17 03 01*	 kohlenteerhaltige Bitumengemische	 A						    
17 03 02	 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 17 03 01 fallen		  ×					   
17 03 02	 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 17 03 01 fallen, hier kein Asphalt		  ×					   
17 03 03*	 Kohlenteer und teerhaltige Produkte		  ×			   ×		
17 04	 Metalle (einschließlich Legierungen)							     
17 04 01	 Kupfer, Bronze, Messing	 A						    
17 04 02	 Aluminium	 A						    
17 04 03	 Blei	 A						    
17 04 04	 Zink	 A						    
17 04 05	 Eisen und Stahl	 A						    
17 04 06	 Zinn	 A						    
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17 04 07	 gemischte Metalle	 A						    
17 04 09*	 Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe
	 verunreinigt sind	 A						    
17 04 10*	 Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe
	 enthalten	 A						    
17 04 11	 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen	 A						    
17 05	 Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten
	 Standorten), Steine und Baggergut							     
17 05 03*	 Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
17 05 04	 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 17 05 03 fallen					     × 		
17 05 05*	 Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält	 A						    
17 05 06	 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05
	 fällt	 A						    
17 05 07*	 Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält	 A						    
17 05 08	 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07
	 fällt	 A						    
17 06	 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe							     
17 06 01*	 Dämmmaterial, das Asbest enthält	 A						    
17 06 03*	 anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen
	 besteht oder solche Stoffe enthält		  ×			   × 		
17 06 04	 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen,
	 das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt		  ×			   ×		
17 06 05*	 asbesthaltige Baustoffe					     × 		
17 08	 Baustoffe auf Gipsbasis							     
17 08 01*	 Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe
	 verunreinigt sind	 A						    
17 08 02	 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 17 08 01 fallen					     ×		
17 09	 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle							     
17 09 01*	 Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten	 A						    
17 09 02*	 Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten
	 (z. B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Boden-
	 beläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen,
	 PCB-haltige Kondensatoren)	 A						    
17 09 02*	 Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten
	 (z. B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Boden-
	 beläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen,
	 PCB-haltige Kondensatoren); hier: nur Holz, Glas und
	 Kunststoff		  ×					   
17 09 03*	 sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich
	 gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
17 09 03*	 sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich
	 gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten;
	 hier: nur Holz, Glas und Kunststoff		  ×					   
17 09 04	 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen		  ×			   ×		

18	 Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen
	 Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und Restaurant-
	 abfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege
	 stammen)
18 01	 Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung
	 oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen							     
18 01 01	 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)		  ×					   
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18 01 02	 Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel
	 und Blutkonserven (außer 18 01 03)	 A						    
18 01 03*	 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektions-
	 präventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden	 A						    
18 01 04	 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung
	 aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen
	 Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gips-
	 verbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)		  ×					   
18 01 06*	 Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen
	 oder solche enthalten		  ×					   
18 01 07	 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06
	 fallen		  ×					   
18 01 08*	 zytotoxische und zytostatische Arzneimittel	 A						    
18 01 09	 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08
	 fallen		  ×					   
18 01 10*	 Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin	 A						    
18 02	 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung
	 und Vorsorge bei Tieren							     
18 02 01	 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 18 02 02 fallen		  ×					   
18 02 02*	 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung
	 aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen
	 gestellt werden	 A						    
18 02 03	 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung
	 aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen
	 Anforderungen gestellt werden		  ×					   
18 02 05*	 Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen
	 oder solche enthalten		  ×					   
18 02 06	 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 18 02 05 fallen		  ×					   
18 02 07*	 zytotoxische und zytostatische Arzneimittel	 A						    
18 02 08	 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 18 02 07 fallen	 A						    

19	 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen
	 Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung
	 von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser
	 für industrielle Zwecke
19 01	 Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen							     
19 01 02	 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt	 A						    
19 01 05*	 Filterkuchen aus der Abgasbehandlung	 A 						    
19 01 06*	 wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung
	 und andere wässrige flüssige Abfälle	 A						    
19 01 07*	 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung	 A						    
19 01 10*	 gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung	 A						    
19 01 11*	 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 01 12	 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen	 A						    
19 01 13*	 Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält	 A						    
19 01 14	 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, die unter 19 01 13
	 fällt	 A						    
19 01 15*	 Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält	 A						    
19 01 16	 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15
	 fällt	 A						    
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19 01 17*	 Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 01 18	 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 19 01 17 fallen	 A						    
19 01 19	 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung	 A						    
19 01 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
19 02	 Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung
	 von Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, Cyanid-
	 entfernung, Neutralisation)							     
19 02 03	 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich
	 aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen	 A						    
19 02 04*	 vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen
	 Abfall enthalten	 A						    
19 02 05*	 Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 02 06	 Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen	 A						    
19 02 07*	 Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen	 A						    
19 02 08*	 flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 02 09*	 feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 02 10	 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen	 A						    
19 02 11*	 sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 02 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
19 03	 Stabilisierte und verfestigte Abfälle							     
19 03 04*	 als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 08 fallen	 A						    
19 03 05	 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 19 03 04 fallen	 A						    
19 03 06*	 als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle	 A						    
19 03 07	 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 19 03 06 fallen	 A						    
19 03 08	 teilweise stabilisiertes Quecksilber	 A						    
19 04	 Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung							     
19 04 01	 verglaste Abfälle	 A						    
19 04 02*	 Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung	 A						    
19 04 03*	 nicht verglaste Festphase	 A						    
19 04 04	 wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern	 A						    
19 05	 Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen							     
19 05 01	 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen
	 Abfällen	 A						    
19 05 02	 nicht kompostierte Fraktion von tierischen
	 und pflanzlichen Abfällen	 A						    
19 05 03	 nicht spezifikationsgerechter Kompost		  ×					   
19 05 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
19 06	 Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen							     
19 06 03	 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung
	 von Siedlungsabfällen	 A						    
19 06 04	 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung
	 von Siedlungsabfällen	 A						    
19 06 05	 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung
	 von tierischen und pflanzlichen Abfällen	 A						    
19 06 06	 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung
	 von tierischen und pflanzlichen Abfällen	 A						    
19 06 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
19 07	 Deponiesickerwasser							     
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19 07 02*	 Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält	 A						    
19 07 03	 Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen,
	 das unter 19 07 02 fällt	 A						    
19 08	 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.							     
19 08 01	 Sieb- und Rechenrückstände		  ×					   
19 08 02	 Sandfangrückstände		  ×					   
19 08 05	 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser		  ×					   
19 08 06*	 gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze		  ×					   
19 08 07*	 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration
	 von Ionenaustauschern	 A						    
19 08 08*	 schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen	 A						    
19 08 09	 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern,
	 die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten		  ×					   
19 08 10*	 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen		  ×					   
19 08 11*	 Schlämme aus der biologischen Behandlung von
	 industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 08 12	 Schlämme aus der biologischen Behandlung von
	 industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 19 08 11 fallen	 A						    
19 08 13*	 Schlämme aus einer anderen Behandlung von
	 industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 08 14	 Schlämme aus einer anderen Behandlung von
	 industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 19 08 13 fallen	 A						    
19 08 99	 Abfälle a. n. g.		  ×					   
19 09	 Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den
	 menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser							     
19 09 01	 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände		  ×					   
19 09 02	 Schlämme aus der Wasserklärung	 A						    
19 09 03	 Schlämme aus der Dekarbonatisierung	 A						    
19 09 04	 gebrauchte Aktivkohle		  ×					   
19 09 05	 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze		  ×					   
19 09 06	 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration
	 von Ionenaustauschern	 A						    
19 09 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
19 10	 Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen							     
19 10 01	 Eisen und Stahlabfälle	 A						    
19 10 02	 NE-Metall-Abfälle	 A						    
19 10 03*	 Schredderleichtfraktionen und Staub,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 10 04	 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 19 10 03 fallen	 A						    
19 10 05*	 andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 10 06	 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 19 10 05 fallen	 A						    
19 11	 Abfälle aus der Altölaufbereitung							     
19 11 01*	 gebrauchte Filtertone		  ×					   
19 11 02*	 Säureteere	 A						    
19 11 03*	 wässrige flüssige Abfälle	 A						    
19 11 04*	 Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen	 A						    
19 11 05*	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 11 06	 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen	 A						    
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19 11 07*	 Abfälle aus der Abgasreinigung	 A						    
19 11 99	 Abfälle a. n. g.	 A						    
19 12	 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen
	 (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.							     
19 12 01	 Papier und Pappe		  ×					   
19 12 02	 Eisenmetalle	 A						    
19 12 03	 Nichteisenmetalle	 A						    
19 12 04	 Kunststoff und Gummi		  ×					   
19 12 05	 Glas	 A						    
19 12 06*	 Holz, das gefährliche Stoffe enthält		  ×					   
19 12 07	 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt		  ×					   
19 12 08	 Textilien		  ×					   
19 12 09	 Mineralien (z. B. Sand, Steine)	 A						    
19 12 10	 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)		  ×					   
19 12 11*	 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen)
	 aus der mechanischen Behandlung von Abfällen,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 12 11*	 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen)
	 aus der mechanischen Behandlung von Abfällen,
	 die gefährliche Stoffe enthalten;
	 hier: nur die brennbaren Fraktionen		  ×					   
19 12 12	 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen)
	 aus der mechanischen Behandlung von Abfällen
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen	 A						    
19 12 12	 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen)
	 aus der mechanischen Behandlung von Abfällen
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen;
	 hier: nur die brennbaren Fraktionen		  ×					   
19 13	 Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser							     
19 13 01*	 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 13 02	 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen	 A						    
19 13 03*	 Schlämme aus der Sanierung von Böden,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 13 04	 Schlämme aus der Sanierung von Böden
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen	 A						    
19 13 05*	 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser,
	 die gefährliche Stoffe enthalten	 A						    
19 13 06	 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen	 A						    
19 13 07*	 wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus
	 der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe
	 enthalten	 A						    
19 13 08	 wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus
	 der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 19 13 07 fallen	 A						    

20	 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerb-
	 liche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrich-
	 tungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen
20 01	 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)							     
20 01 01	 Papier und Pappe						      ×	 ×
20 01 02	 Glas	 A						    
20 01 08	 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle		  ×					   
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20 01 10	 Bekleidung						      ×	 ×
20 01 11	 Textilien						      ×	 ×
20 01 13*	 Lösemittel						      ×	
20 01 14*	 Säuren						      ×	
20 01 15*	 Laugen						      ×	
20 01 17*	 Fotochemikalien						      ×	
20 01 19*	 Pestizide						      ×	
20 01 21*	 Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle						      ×	
20 01 23*	 gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe
	 enthalten						      ×	
20 01 25	 Speiseöle und -fette		  ×					   
20 01 26*	 Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25
	 fallen						      ×	
20 01 27*	 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze,
	 die gefährliche Stoffe enthalten		  ×				    ×	
20 01 28	 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen		  ×					   
20 01 29*	 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten						      ×	
20 01 30	 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 20 01 29 fallen	 A						    
20 01 31*	 zytotoxische und zytostatische Arzneimittel						      ×	
20 01 32	 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 20 01 31 fallen		  ×					   
20 01 33*	 Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01,
	 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien
	 und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten						      ×	
20 01 34	 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen,
	 die unter 20 01 33 fallen	 A						    
20 01 35*	 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte,
	 die gefährliche Bauteile(66) enthalten, mit Ausnahme
	 derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen	 A						    
20 01 36	 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte
	 mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23
	 und 20 01 35 fallen						      ×	
20 01 37*	 Holz, das gefährliche Stoffe enthält		  ×					   
20 01 38	 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt						      ×	
20 01 39	 Kunststoffe						      ×	
20 01 40	 Metalle						      ×	
20 01 41	 Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen	 A						    
20 01 99	 sonstige Fraktionen a. n. g.	 A						    
20 02	 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)							     
20 02 01	 biologisch abbaubare Abfälle (kompostierbare Abfälle)			   ×			   ×	
20 02 02	 Boden und Steine					     ×	 ×	
20 02 03	 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle		  ×					   
20 03	 Andere Siedlungsabfälle							     
20 03 01	 gemischte Siedlungsabfälle 		  ×					   
20 03 01	 gemischte Siedlungsabfälle (nur Bioabfälle
	 aus der braunen Tonne, ungekocht und unzubereitet)				    ×			 
20 03 02	 Marktabfälle		  ×					   
20 03 03	 Straßenkehricht		  ×					   
20 03 04	 Fäkalschlamm	 A						    
20 03 06	 Abfälle aus der Kanalreinigung		  ×					   
20 03 07	 Sperrgut		  ×				    ×	
20 03 99	 Siedlungsabfälle a. n. g.		  ×					   



(22)	 Gefährliche Bauteile elektrischer und elektronischer Geräte umfassen z. B. Akkumulatoren und
	 unter 16 06 aufgeführte und als gefährlich eingestufte Batterien, Quecksilberschalter, Glas aus
	 Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas
(66)	 Gefährliche Bauteile elektrischer und elektronischer Geräte umfassen z. B. unter 16 06 aufge-
	 führte und als gefährlich eingestufte Akkumulatoren und Batterien, Quecksilberschalter, Glas aus
	 Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas
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Anlage 2

Liste der Straßenbereiche, in denen gemäß § 13 Abs. 1 der Abfallsatzung des KBK vom 
18.12.2025 ein Mannschaftstransport durchgeführt wird. Sofern die Voraussetzungen 
für den Mannschaftstransport vor Ort erfüllt sind, werden die Abfallbehälter für Abfäl-
le zur Beseitigung sowie die braunen Müllgroßbehälter durch den beauftragten Dritten 
vom Standplatz geholt und nach der Entleerung wieder an den Standort zurückge-
bracht.
	 In allen übrigen, hier nicht aufgelisteten Straßen/-bereichen obliegt der Transport 
der Abfallbehälter den Benutzern.
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Straße Nähere Bezeichnung des Straßenbereiches
(von Straße bis Straße, von Haus - Nr. bis Haus - Nr.)

Adamsgäßchen	
Adlerstraße	
Adolfstraße	
Albrechtplatz	
Alexanderplatz	
Alexanderstraße	
Alte Gladbacher Straße	 1/2 bis 40/49
Alte Linner Straße	 1/2 bis 38/39
Alte Linner Straße	 41/42 bis Ende
Alter Deutscher Ring	 35 bis 51
Alter Deutscher Ring	 61 bis 79
Am Eisstadion	
Am Hauptbahnhof	
Am Hauserhof	
Am Hohen Haus	
Am Kapuzinerkloster	
Am Ostbahnhof	
Am Riddershof	
Am Schluff	
An Der Alten Kirche	
An der Alten Synagoge	
An Der Annakirche	
An Der Elisabethkirche	
An Der Josefkirche	
An Der Pauluskirche	
An Holthausens Kull	
Angerhausenstraße	
Anne-Frank-Platz	
Antoniusplatz	
Bahnstraße	
Bäkerpfad	
Baumwollweg	
Billsteinstraße	
Birkschenweg	
Bleichpfad	
Blücherstraße	
Blumenplatz	
Blumenstraße	
Blumentalstraße	 1/2 bis 149/156
Blumentalstraße	 von Nassauering bis Ende (ger. Hs.-Nr. )
Bogenstraße	
Bongertsaue	
Breite Straße	 1/2 bis 45/48
Breite Straße	 47/50 bis Ende
Breuningstraße	
Brockerhofstraße	
Buchenstraße	
Bückerfeldstraße	
Canisiusstraße	
Carl-Schurz-Straße	
Carl-Wilhelm-Straße	
Christian-Roos-Straße	
Corneliusplatz	
Corneliusstraße	
Cracauer Straße	
Crousstraße	
Dampfmühlenweg	
De-Greiff-Straße	
Deutscher Ring	 ger. Nr.
Deutscher Ring	 unger. Nr.
Dieselstraße	
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Straße Nähere Bezeichnung des Straßenbereiches
(von Straße bis Straße, von Haus - Nr. bis Haus - Nr.)

Dießemer Bruch	
Dießemer Straße	 1/2 bis 31/26
Dießemer Straße	 39/40 bis 48/49
Dießemer Straße	 56/57 bis Ende
Dionysiusplatz	
Dionysiusstraße	 1/2 bis 7/10
Dionysiusstraße	 11/14 bis Ende
Doppelfeldstraße	
Dr.-Hirschfelder-Platz	
Dreikönigenstraße	 1/2 bis 57/58
Dreikönigenstraße	 61/64 bis 113/114
Dreikönigenstraße	 118/119 bis Ende
Drießendorfer Straße	
Dürerstraße	 1/2 bis 47/52
Dürerstraße	 55/58 bis Ende
Edmund-Bungartz-Weg	
Eduard-Küsters-Str.	
Eichendorffstraße	
Eichental	
Elisabethstraße	
Evertsstraße	
Evgl.-Kirch-Platz	
Evgl.-Kirch-Straße	
Fabrikstraße	
Färberstraße	
Felbelstraße	
Feldstraße	
Florastraße	
Flünnertzdyk	 1/2 bis 49a/50
Frankenring	 ungerade von 1 bis 65
Frankenring	 gerade von 2 bis 70
Frankenring	 ungerade von 73 bis Ende
Frankenring	 gerade 74 bis Ende
Freiligrathstraße	
Friedrichsplatz	
Friedrichstraße	
Fritz-Huhnen-Straße	
Fürstenbergstraße	
Fütingsweg	 36/39 bis Ende
Fütingsweg	 1/2 bis 21b/34
Gabelsbergerstraße	
Garnstraße	 1/2 bis 34/41
Garnstraße	 49/56 bis Ende
Gartenstraße	 1/2 bis 47/50
Gartenstraße	 51/52 bis Ende
Geldernsche Straße	 1/2 bis 107/110
Geldernsche Straße	 114/127 bis Ende
Gerberstraße	
Germaniastraße	
Girmesdyk	 1/2 bis 3a/6
Girmesdyk	 5/10 bis Ende
Girmesgath	
Gladbacher Straße	 1/2 bis 39/41
Gladbacher Straße	 58/67 bis 345/346
Gladbacher Straße	 380/405 bis 408/421
Glockenspitz	 1/2 bis 133/148
Gneisenaustraße	
Goethestraße	
Grenzstraße	
Grotenburgstraße	 1/2 bis 106/109
Gustav-Wilhelm-Straße	
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Straße Nähere Bezeichnung des Straßenbereiches
(von Straße bis Straße, von Haus - Nr. bis Haus - Nr.)

Gutenbergplatz	
Gutenbergstraße	 1/2 bis 124/131
Gutenbergstraße	 150/193 bis Ende
Hagerweg	
Hammerschmidtplatz	
Hammerschmidtstraße	
Hansastraße	 1/2 bis 88/89
Hansastraße	 99/100 bis Ende
Hardenbergstraße	
Heideckstraße	
Heimendahlstraße	
Heinrich-Band-Weg	
Herderstraße	
Hermannstraße	
Hirschgasse	
Hochstraße	 1/2 bis 47/48a
Hochstraße	 49/50 bis Ende
Hofstraße	
Holsteinstraße	
Hubertusstraße	 1/2 bis 205/206
Hubertusstraße	 209/226 bis Ende
Hülser Straße	 1/2 bis 45/46
Hülser Straße	 47/52 bis 525/534a
Hülser Straße	 540/543 bis Ende
Hunzingerstraße	
Industriestraße	
Inrather Straße	 1/2 bis 185/190 )
Inrather Straße	 197/204 bis 548/559
Inrather Straße	 552/561 bis Ende
Ispelsstraße	
Jägerstraße	
Joachimstraße	
Johanes-Bausch-Straße	
Johannesplatz	
Johannesstraße	
Jungfernweg	
Kaiser Wilhelm Park	
Kaiserplatz	
Kaiserstraße	 1/2 bis 180/189
Karl-Hügel-Straße	
Karlsplatz	 außer Hs.-Nr.: 3, 7, 9 ,11, 13, 15, 17
Karlsplatz	 Hs.-Nr.: 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Kempener Allee	
Keussenstraße	
Kleinewefersstraße	
Klosterstraße	
Kochstraße	
Kölner Straße	 1/2 bis 234/235
Königstraße	 1/2 bis 40/41
Königstraße	 45/46 bis Ende
Konrad-Adenauer-Platz	
Kornstraße	
Krahnenstraße	
Krüllsdyk	 2a und 2b
Krüllsdyk	 1/2 bis 19/26
Krüsemannstraße	
Küperstraße	
Kützhofweg	
Lehmheide	
Leicesterstraße	
Lenssenstraße	
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Straße Nähere Bezeichnung des Straßenbereiches
(von Straße bis Straße, von Haus - Nr. bis Haus - Nr.)

Lerchenfeldstraße	
Lessingstraße	
Lewerentzstraße	 1/2 bis 45/46
Lewerentzstraße	 51/62 bis Ende
Leyentalstraße	
Leysnerstraße	
Liebfrauenstraße	
Lindenstraße	 1/2 bis 124/125
Lindenstraße	 133/136 bis Ende
Lohstraße	
Lüdersstraße	
Luisenplatz	
Luisenstraße	 136/137 bis Ende
Luisenstraße	 1/2 bis 120/121
Luth.-Kirch-Straße	
Lutherplatz	
Lutherstraße	
Maatjatz	
Mariannenstraße	
Märklinstraße	
Marktstraße	 1/2 bis 64/67
Marktstraße	 66/69 bis 198/201
Marktstraße	 222/223 bis 274/277
Martinstraße	
Maurenbrecherstraße	
Max-Petermann-Platz	
Melanchthonstraße	
Mengelbergstraße	
Mengshofstraße	
Mennoniten-Kirch-Straße	
Mevissenstraße	
Mittelstraße	
Moerser Straße	 1/2 bis 40/61
Moltkeplatz	
Moltkestraße	
Moritzplatz	
Moritzstraße	
Mühlenstraße	
Müller-Brüderlin-Straße	
Münkerstraße	
Nassauerring	 1/2 bis 20/29
Nauenweg	 133/134 bis Ende
Nernststraße	
Neue Linner Straße	 1/2 bis 31/32
Neue Linner Straße	 33/34 bis Ende
Neue Ritterstraße	
Neuer Weg	
Neumarkt	
Neusser Straße	
Niedieckstraße	
Nördliche Lohstraße	
Nordstraße	
Nordwall	 1/2 bis 77/80
Nordwall	 80a/81 bis Ende
Oberdießemer Straße	
Obergplatz	
Oehlerstraße	
Oelschlägerstraße	
Ondereyckstraße	
Oppumer Straße	 1/2 bis 128/145
Oppumer Straße	 Nr. 175
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Straße Nähere Bezeichnung des Straßenbereiches
(von Straße bis Straße, von Haus - Nr. bis Haus - Nr.)

Oranierring	
Oststraße	
Ostwall	 169/170 bis Ende
Ostwall	 1/2 bis 94/95
Ostwall	 96/97 bis 165/168
Ottostraße	 außer 39 und 46
Paul-Schütz-Straße	
Pempelfurtstraße	
Pestalozzistraße	
Peter-Lauten-Straße	
Petersstraße	 1/2 bis 78/79
Petersstraße	 83/90 bis 160
Philadelphiastraße	 2 bis 161/162
Philadelphiastraße	 164/167 bis 170/171a
Philadelphiastraße	 188/189 bis 217/220
Platz der Wiedervereinigung 	
Poststraße	
Preußenring	 3 bis 49
Preußenring	 83 bis 127/130
Prinzenbergstraße	
Prinz-Ferdinand-Straße	 1/2 bis 50/53
Prinz-Ferdinand-Straße	 62/63 bis 156/199
Quartelnstraße	
Raiffeisenstraße	
Reinarzstraße	
Reinersweg	
Rheinstraße	 1/2 bis 73/76
Rheinstraße	 82/85 bis Ende
Rhodiusstraße	
Ritterstraße	 1/2 bis 229/234
Ritterstraße	 237/242 bis 313/316a
Ritzhütte	
Roonstraße	 1/2 bis 61/64
Rosine-Frank-Weg	
Roßstraße	 116 bis 120
Roßstraße	 83/86 bis 96/99
Roßstraße	 126/129 bis 291/292
Rote-Kreuz-Straße	
Rott	 2 bis 115/128d
Saumstraße	
Scharfstraße	
Scheutenstraße	
Schillerplatz	
Schillerstraße	
Schinkenplatz	
Schneiderstraße	
Schönwasserstraße	 12/17 bis 176/179
Schroersstraße	
Schwambornstraße	
Schwanenmarkt	
Schwertstraße	
Seidenstraße	
Seyffardtstraße	
Siemensstraße	
Siempelkampstraße	
Spinnereistraße	
Sprödentalstraße	
Sprödentalweg	
St.-Anton-Straße	 1/2 bis 69/80
St.-Anton-Straße	 82/93 bis Ende
St.-Töniser Straße	
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Straße Nähere Bezeichnung des Straßenbereiches
(von Straße bis Straße, von Haus - Nr. bis Haus - Nr.)

Stadtgarten	
Stadtmitte	
Steckendorfer Straße	 1/2 bis 88/93
Steckendorfer Straße	 101/102 bis Ende
Steinstraße	 1/2 bis 200/203
Steinstraße	 208/211 bis Ende
Stephanplatz	
Stephanstraße	 1/2 bis 16/19
Stephanstraße	 22/23 bis Ende
Sternstraße	
Strater Weg	
Stresemannstraße	
Süchtelner Straße	
Südstraße	 1/2 bis 53/84
Südstraße	 93/98 bis Ende
Südwall	
Talstraße	
Tannenstraße	 17/50 bis 79/84
Tannenstraße	 1/2 bis 15/48
Tannenstraße	 96/99 bis Ende
Taubenstraße	
Tenderingstraße	
Theaterplatz	
Thomasstraße	
Thywissenstraße	
Tiergartenstraße	
Tückingsgasse	
Uerdinger Straße	 1/2 bis 399/410
Ulmenstraße	
Untergath	 gerade von 4 bis 38
Urfeystraße	
Vagedesstraße	
Vennfelder Straße	
Vereinsstraße	
Viersener Straße	
Viktoriaplatz	
Viktoriastraße	 1/2 bis 112/117
Viktoriastraße	 123/124 bis Ende
Vinzenzstraße	
Violstraße	
Virchowstraße	
Voithstraße	
Voltastraße	
Vom-Bruck-Platz	
Vom-Bruck-Straße	
Von-Beckerath-Platz	
Von-Beckerath-Straße	
Von-der-Leyen-Platz	
Von-Itter-Platz	
Von-Steuben-Straße	
Waldhofstraße	
Wallstraße	
Weberstraße	
Weeserweg	 89/90 bis Ende
Weggenhofstraße	
Weselshofstraße	
Westparkstraße	
Westwall	 1/2 bis 46/47
Westwall	 48/49 bis Ende
Weyerhofstraße	 1/2 bis 8/9
Weyerhofstraße	 20/25 bis Ende
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Straße Nähere Bezeichnung des Straßenbereiches
(von Straße bis Straße, von Haus - Nr. bis Haus - Nr.)

Wiedenhofstraße	 1/2 bis 12/21
Wiedenhofstraße	 32/34 bis Ende
Wiedstraße	
Wielandstraße	
Willy-Göldenbachs-Platz	
Willy-Brandt-Platz	
Wilmendyk	 von Inrather Str. bis Blumentalstr. (1/2 bis 15/20)
Winkelstraße	
Winnertzhof	
Wollstraße	
Yorckstraße	
Zum alten grünen Weg	
Zur Feuerwache	
Zwergstraße




